
Die Bilanz- und Berichtsmängel sind
bekannt, aber eine wesentliche Frage
steht noch offen: Wo bleibt die juristi-
sche Aufarbeitung der Gesetzesver-
stöße? 

Der SZ-Journalist Leyendecker hat
zur juristischen und vor allem strafrecht-
lichen Aufarbeitung gemeint: Wenig
wahrscheinlich, weil zu komplex1, der
Schuldvorwurf der Untreue ist schwie-
rig zu beweisen. Dabei vergaß man
wohl, dass auch das HGB eine Strafvor-
schrift hat, die den Abschlussersteller
und die prüfende Zunft mit bis zu drei
Jahren Freiheitsentzug bedroht. 

Nach drei Jahren Finanzkrise wird in
der öffentlichen Diskussion immer
noch gebetsmühlenartig auf den Leh-
man-Crash verwiesen. Bei BaFin Chef
Sanio muss das Tsumanibild als Sünden-
bock herhalten, um von den Verstößen
seiner Behörde, zumindest aber von den
Versäumnissen, abzulenken. Die „Leh-
man-Lüge“ oder das Tsunamibild ver-
wechselt Anlass und Ursache der Krise.
Leo Müller hat im Capital 6/2009 und
in seinem Buch „Bank-Räuber2“ darge-
legt, dass bereits 2003 in der deutschen
Bankenszene viele namhafte Banken Sa-
nierungsfälle waren.

Bei der HypoVereinsbank (HVB)
trennte man im September 2003 die
„Bad-Bank“ von der HVB ab und
brachte die HRE an die Börse, so dass
der HVB-Rest nach Italien verkauft
werden konnte. 

Bei der Dresdner Bank reichte auch
eine 7-jährige „Allianzkur“ nicht aus,
um die Bank wieder auf den Pfad wirt-
schaftlicher Tugend zurückzuführen.
Die Konzernmutter „Allianz“ been-
dete 2009 - gerade noch rechtzeitig -
mit Unterstützung des Steuerzahlers
das siebenjährige Sanierungsverfahren
und gab das nicht sanierungsfähige
Kind an die „neue Staatsbank“ Com-
merzbank weiter. Kurz nach dem Er-
werb der Dresdner kam dann die neue
Mutter Commerzbank selbst ins
Schlingern, hatte diese doch schon be-
reits mit der Eurohypo ein Problem-
kind in der Familie. 

Je weniger Geschäftsmodelle für die
Landesbanken übrig blieben, desto
stärker investierten diese in den ameri-
kanischen Subprimemarkt, manche
zogen gar aus, wie die Bayern LB, den
„Balkan zu erobern“. 

Inzwischen brachte der 2.200 Seiten
starke Untersuchungsbericht des An-
walts Valukas etwas Licht ins Dunkel
der Bilanztricks zur Insolvenzver-
schleierung. Schon längere Zeit vor der
Pleite verbannte Lehman mit Bilanz-
tricks – Repo 105 genannt - seine Fi-
nanzrisiken aus den Bilanzen3. Erst als
Lehman für das Repo105-Täuschungs-
manöver kein Partner mehr zur Verfü-
gung stand, krachte die Investmentbank
unter einem Schuldenberg von rund
600 Mrd. $ zusammen. Ob die Ab-
schlussprüfer bei der Verschleierung ge-
holfen oder vielleicht beim „Bankraub
Schmiere standen“ oder das Fluchtauto
gefahren haben4, untersucht nun die
englische Prüferaufsicht. 

Für einen Teil der deutschen Presse
war das Finanzkasino ein intelligenter
Bankraub (Spiegel) bzw. ein Finanz-
krieg (Süddeutsche). Die Finanzwirt-
schaft führte einen modernen Krieg,
ohne Schutt und Asche, ohne Tote und
Verwundete. Dieser Eroberungsfeldzug
richtete sich gegen die Sparkonten der
fleißigen und sparsamen Bürger. Im
Vergleich zur Internetblase um die
Jahrtausendwende machten diesmal
die Kleinanleger nicht mehr in großem
Stile mit. Die Kleinanleger zahlen aber
als Steuerzahler die Zockerrechnung
am Ende doch.

Die Finanzkrieger rechneten mit
dem geringen Sachverstand der ah-
nungslosen Jungs5 in den Vorstandseta-
gen, die scheinbar nicht wussten, dass
die amerikanischen Hypotheken kaum
Sicherheiten boten6. Denn für die Im-
mobilienschulden auf amerikanischem
Boden haftete nur die (überzeichnete)
Hypothek, die Hauseigentümer jedoch
nicht. 

Mit den International Financial Re-
porting Standards (IFRS) wurde die
Gegenwart ausschüttungsgerecht schön-
gerechnet. Dazu brauchten die Orga-
nisatoren der strukturierten Produkte
die weltbesten Rating-Agenturen. Mit
ihnen wurden aus wertlosen Hypothe-
ken renditestarke - aber nur bei der An-
schaffung wertvolle, weil teure - Wert-
papiere gezaubert. Im Anschluss daran
wurden diese Ratings von den vereidig-
ten und vielfach geprüften Bankenprü-
fern mit Brief und Siegel testiert, also
nochmals bestätigt.
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Justitia
wie gelähmt

Abb. 01: Fehlender Sachverstand lähmt Justitia

Intelligente Strategie
eines Bankraubs



Spätestens an dieser Stelle erscheinen
die Bankenprüfer auf dem „Feld des Fi-
nanzkrieges“. Eine wichtige, wenn nicht
die entscheidende Rolle für das Gelin-
gen der Finanzkrise spielte das Rech-
nungswesen7. Die TripleA-Ratings und
die Rechnungslegung des Vorstands
wurden jährlich von den Bankenprüfern
auf Herz und Nieren geprüft. Falls dem
Vorstand die uneingeschränkten Testate
nicht mehr ausreichten, wurden sogar
zusätzliche Bescheinigungen angefor-
dert und dem Bankenvorstand ausge-
stellt: Bestätigung der ordnungs-
gemäßen Geschäftspolitik8, so Ernst &
Young im Geschäftsbericht 2008 für
den Bayern LB-Vorstand. 

Formal war dank IFRS alles in Ord-
nung. Auch das Problem mit der Bewer-
tung von Finanzinstrumenten bei
illiquiden Märkten wurde zur Freude
der Vorstände gelöst. Solche simplen
Fair-Value-Aufgaben löst man mittels fi-
nanzmathematischer Modelle. 

Waren also die Bankenprüfer Helfer
der Vorstände gewesen und sind zu Mit-
verantwortlichen der Krise geworden? 

Der Auftrag an die Abschlussprüfer
lautet seit 1931: Abgabe vertrauenswür-
diger Testate über die Rechnungslegung
der Unternehmensleitung! Die funktio-
nierende Abschlussprüfung hat große
Bedeutung für das Vertrauen in funktio-
nierende Märkte.

Schon vor der ersten Weltwirtschafts-
krise 1929 war die Fristentransforma-
tion nicht aufgegangen. Die von
Bankern bis vor kurzem noch hoch ge-
lobte Fristentransformation wurde in
den 50er-Jahren von Münemann9 noch-
mals praktiziert: Auch Münemann ging
pleite. Warum machte die Bankenwelt
diesen Fehler zum dritten Mal?

Überträgt man die Aussagen des Ha-
vard-Historikers Niall Ferguson10 auf
die Bankenprüfer, so hätten diese mehr
Kenntnisse über Wirtschaftsgeschichte
benötigt, um das Business-Understan-
ding richtig anzuwenden. Die Ermitt-
lung der Subprimewerte mittels finanz-
mathematischer Prozeduren führte zu
Luftschlössern mit Scheinwerten, Fair
Values genannt. 

Da die Bankenprüfer es versäumt hat-
ten, bei der BaFin, den Aufsichts- oder
Verwaltungsräten für ausreichend
Transparenz über die von den Vorstän-
den eingegangenen Risiken zu sorgen11,
tragen auch sie eine Mitverantwortung
für die Krise. Es reicht nicht aus zu
sagen: Wir haben berichtet. An den
„Nichtreaktionen“ der Berichtsempfän-
ger konnten die Bankenprüfer unschwer
erkennen, dass diese Personen ihre War-
nungen nicht verstanden hatten, falls es
diese Warnungen wirklich gab. 

Die Bankenprüfer müssen gemäß
Gesetz (HGB) darauf bestehen, dass
die vom Vorstand eingegangenen Risi-
ken im Lagebericht und eventuell zah-
lenmäßig auch im Anhang oder sogar
in der Bilanz ausgewiesen werden. Den
Vorstand zum „true and fair view“ an-
zuhalten, ist eine Pflichtaufgabe des
Abschlussprüfers. Durchsetzen kann
der Prüfer diesen Anspruch mit seiner
„Waffe“, die Berichtspflicht. 

Gegenüber dem Aufsichtsrat muss
der Prüfer sogar noch weiter gehen und
den Lagebericht in einer Art Rezension
klar, verständlich  und übersichtlich er-
läutern12. Diese Pflicht steht seit 1998
im Handelsgesetzbuch. Wir halten des-
wegen die Aufforderung von Vorstän-
den des Bankenprüfers Ernst &
Young13 für ein Ablenkungsmanöver:
„Wir müssen enger mit den Aufsichtsrä-
ten zusammenarbeiten“. Mit den 2010
nochmals ausgesprochenen Hinweisen
auf die engere Zusammenarbeit des
Aufsichtsrats mit den Prüfern griff
Ernst & Young tief in die eigene Mot-
tenkiste. Bereits vor 15 Jahren hatten
der damalige Vorstand Dr. Dörner und
der heutige Vorstand Dr. Oser eine bes-
sere Zusammenarbeit eingefordert14. 

Vor 10 Jahren schon forderte der Wirt-
schaftsprüfer Ludewig die Abschlussprü-
fer auf, Aufsichtsräte professionell zu
unterstützen 15. Mit ihren heutigen Rat-
schlägen servieren Big4-Vertreter „alten
Wein in neuen Schläuchen“. Häufig muss
auch die Erwartungslücke herhalten, um
von den eigenen Mängeln abzulenken.
Besteht nicht die Erwartungslücke ge-
rade deswegen, weil Bankenprüfer nicht
gehalten haben, was das Gesetz und
damit die Öffentlichkeit sich von ihnen,
ihren Prüfungen und ihren Berichten ver-
sprochen hatten16?

Als Lösung für die Prüfermängel um
die Jahrtausendwende wurde dem gesam-
ten WP-Beruf ein bürokratisches Kon-
trollmonster aufgezwungen: Die Berufs-
aufsicht „on demand IDW/WPK“.
Trotz dieser inzwischen erreichten 34-
Augenaufsicht über die Wirtschaftsprü-
fer ist es wieder zu massiven Berichts-
mängeln gekommen17, die die letzte
Weltwirtschaftskrise mit verursacht
haben. Auch der Staatsanwalt sollte sich
dafür interessieren und die Frage stellen:
Auf welcher Stufe der Prüfungsarbeit ist
der WP-Berufseid auf der Strecke geblie-
ben18 und welche Verstöße gegen Gesetze
wurden begangen? 

War das Ausfüllen der Prüfer-Check-
listen wirklich verantwortungsbewusst
oder diente dieses Abarbeiten von
Checklisten nur der Dokumentation
einer „Placeboprüfung“? 
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Abb. 02: IFRS für Dummies oder von Dummies

Zusammenarbeit mit
dem Aufsichtsrat?
Mit wem sonst?

Testierte IFRS-
Rechnungslegung
als Tresorschlüssel

Vertrauen schaffen
durch Transparenz



Die Mahnung aus Brüssel vom Mai
200819, die Prüferaufsicht über die
319a-Prüfer nachzubessern, deutet da-
rauf hin, dass die Weichen in den letz-
ten 10 Jahren vom Berufsstand und
vom Gesetzgeber falsch gestellt wur-
den. Das Grünbuch vom Oktober
2010 bestätigt diese Annahme.

Kritische Politiker fragten uns: Wo
sind denn nach drei Jahren Finanzkrise
die juristischen Nacharbeiten und
Kammerverfahren? 

Zurzeit spricht man noch nicht ein-
mal von Prüfermängeln, sondern nur
von Verbesserungen. Ein entscheiden-
der Mangel des Grünbuchs schlägt zu-
rück: Ohne Mängel kann die Politik
nicht für die Umbaumaßnahmen ge-
wonnen werden.  

Deswegen versucht wp.net den
Schleier über die Bankenprüfer zu lüf-
ten: Welche Organisationen, staatliche
Einrichtungen, gesellschaftliche Grup-
pen halten möglicherweise eine schüt-
zende Hand über die Bankenprüfer? 

Der „Transparenzbericht Big4-Wirt-
schaftsprüfung“ stellt Überlegungen
an, welche Stellschrauben zur Vertrau-
ensbildung neu justiert werden müssten.

Die Big4 sind ein Verbund von vier
extrem großen Beratungs- und Prü-
fungskonzernen, sind kommerzielle und
profitorientierte Welt-Unternehmen
und ein klassisches Oligopol, die alle
Arten von Dienstleistungen rund um
die Gestaltung der Zahlen anbieten20.

Die Big4-Wirtschaftsprüfung der
Neuzeit lebt insbesondere davon, dass
zum Prüfen gleichzeitig hohe Bera-

tungsaufträge generiert werden. Die
Möglichkeit, aus einem Prüfungsauf-
trag zusätzlich hohe Beratungshono-
rare erzielen zu können, verändert die
prüferische Ethik und das Selbstver-
ständnis der Wirtschaftsprüfung. Zivi-
lisationsbrüche begleiten diese
Entwicklung: Der beratende Prüfer ist
die logische Fortentwicklung der pro-
fitorientierten Wirtschaftsprüfung.
Selbstverständlich, geradezu naturge-
setzlich, wird in Festschriften darauf
hingewiesen, dass sich die Wirtschafts-
prüfung über die prüferische und steu-
erberatende Tätigkeit hinaus zu
wichtigen Beratern entwickelt hat. So
Ballwieser im Vorwort zur Festschrift
Südtreu/Deloitte „Wirtschaftsprüfung
im Wandel, Beck Verlag 2008: 

Strategische Überlegungen führten in
den letzten Jahren dazu, dass sich natio-
nale WP-Gesellschaften stärker zusam-
menschlossen. Diese übernationale
Konzentration rief 2010 die EU auf den
Plan, welche zu der Feststellung kam:
Nationale Aufsichten über Abschluss-
prüfer sind nicht geeignet, supranatio-
nale Prüfungskonzerne wirksam zu
überwachen. Das EU-Grünbuch wurde
deswegen von den Big4 zu Recht mit
Spannung erwartet. Seit Oktober 2010
bekämpfen die Big4 und ihr nationaler
deutscher Verband mit einer für Wirt-
schaftsprüfer ungewöhnlich harten
Sprache die kommenden EU-Maßnah-
men.

Im angloamerikanischen Raum sind
die CPAs, wie die WPs dort heißen,
seit der Freigabe des Beratungsge-
schäfts für die Abschlussprüfer nur
noch Gewerbetreibende. In Deutsch-
land wurde die Freiberuflichkeit ins
Gesetz geschrieben. Vielleicht deswe-
gen, weil die industrialisierte Wirt-
schaftsprüfung nicht mehr als frei-

berufliche Arbeit wegen des Prozedu-
ralismus zu erkennen ist. Es wäre zu
prüfen, ob die Zusammenarbeit einer
freiberuflichen WP-Gesellschaft mit
einer gewerblichen WP-Gesellschaft
nicht der WPO widerspricht.

Vor nicht allzu langer Zeit gab es
weltweit noch die sog. Big8-Prüfer (Ar-
thur Andersen, Arthur Young, Coo-
pers & Lybrand, Ernst & Whinney,
Deloitte, Haskins & Sells, Peat Mar-
wick International, Price Waterhouse,
Touche Ross). Deutsche Prüfer waren
nicht darunter. In Deutschland war der
WP-Beruf bis vor 20 Jahren noch über-
wiegend mittelständisch geprägt. 

Die großen deutschen Prüfungsge-
sellschaften wie Deutsche Treuhand,
Datag, Treuhand-Vereinigung, Treuar-
beit, Süddeutsche Treuhand, Wedit,
Wibera, BDO, Schitag und andere
standen nur am Rande des weltweiten
Prüfungsgeschäfts und warteten schein-
bar nur darauf, in einem Schoß der
Big8 zu landen. 

Auffallend ist, so stellt Ernst Backes
fest, dass alle Big4 ihre tatsächlichen
Zentralen im angloamerikanischen Be-
reich haben21. Deswegen dürfte man
nicht falsch mit der Annahme liegen,
dass die Amerikaner nun auch die Ab-
schlussprüfung dominieren.

Nach dem 2003 erzwungenen Ab-
tritt von Arthur Andersen von der Prü-
ferbühne sind nur noch vier „Big-Prüfer“
übrig geblieben, die seit 10 Jahren die
Regeln der Wirtschaftsprüfung und
die der Rechnungslegung (internatio-
nal: IASB, national durch das IDW)
maßgeblich durch ihre Finanzierungs-
beiträge bestimmen. 

Der Chef der englischen Prüferauf-
sicht, Haddrill, hat inzwischen kund-
getan, dass er seine ganze Energie
darauf verwendet, dass kein weiteres
Mitglied aus dem Prüferkreis der Final-
4 verschwindet, die Schaffung einer
Big5-Gruppe ist ihm nicht wichtig.
Die EU favorisierte einige Zeit lang
den Gedanken einer Big5. Kein Wun-
der, dass sich die Big4 in diesem Zu-
sammenhang als nicht systemrelevant
betrachten. 
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Keine Mängel im
Grünbuch -
gravierender
Grünbuchmangel

Ausstieg aus dem
gesetzlichen Auftrag

Wirtschaftsprüfung
freier Beruf in USA
bereits seit 30 Jah-
ren abgeschafft!
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Abb. 03: Blick über die Mauer ins Geldreich der Big4



Die umsatzstärkste deutsche WP-
Gesellschaft bildet zusammen mit der
KPMG das deutsche Bankenprüfer-
duopol. In Deutschland ist die PwC
aus einer Zusammenlegung der C & L
Deutsche Revision sowie der Price Wa-
terhouse, beide mit Sitz in Frankfurt
am Main, hervorgegangen. 

Bei den jeweiligen Vorgängergesell-
schaften handelte es sich um traditions-
reiche deutsche Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, die zum Zeitpunkt der
Fusion im Jahr 1998 auf ein zum Teil
über 100-jähriges Bestehen zurückbli-
cken konnten. Die C & L Deutsche
Revision AG entstand durch die Ver-

schmelzung der 1905 gegründeten
Treuhand-Vereinigung sowie der 1922
gegründeten Treuarbeit. Seit 1995 fir-
mieren die Treuhand-Vereinigung und
die Treuarbeit unter dem Namen C&L
Deutsche Revision. Ab 1998 haben die
C&L Deutsche Revision sowie die
Price Waterhouse GmbH ihren Ge-
schäftsbetrieb zunächst unter der Fir-
mierung PwC Deutsche Revision
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft fortgeführt, bevor

zum 1. Juni 2005 eine
Umfirmierung in Pri-
cewaterhouseCoopers
erfolgte.

Prof. Winkeljohann
übernahm am 1.7.2010
die Führung von Hans
Wagener. Der neue
PwC-Chef profilierte
sich zum Amtsantritt
mit seinem WP-Bou-
tiquenvorschlag an die
m i t t e l s t ä n d i s c h e
Wirtschaftsprüfung :
Wenn es nach ihm
ging, sollten die
Nicht-Big4-Prüfer das
Prüfergeschäft am bes-
ten ganz aufgeben, da
für diese Gruppe nur
noch Prüfer-Bou-
tiquen vorhanden
sind.

Wegen ihrer Gesell-
schafter-Historie hat
die PwC heute noch
gute Kontakte zu
wichtigen öffentlichen
Auftraggebern. Denn
Vorg äng er- G esel l -
schaften, wie Treuar-
beit und WIBERA,
sind Prüfer, an denen
einst der Staat mehr-

heitlich beteiligt war. Als PwC-Auf-
tragsgeber fungiert auch heute noch
das Wirtschaftsministerium, welches
zugleich die Rechtsaufsicht über die
Wirtschaftsprüferkammer innehat. 

Zum deutschen PwC-Verbund gehö-
ren Unternehmen wie die Deutsche
Revision und WIBERA; die Mäntel

der Vorläufergesellschaften sind die
PwC Treuhand, die Societäts Treuhand,
die Vestische Treuhand. Der gesamte
Umsatz 2009 lag bei 1,3 Mrd. €, davon
eine halbe Mrd. Euro Prüferumsatz.

Chef der PwC-International ist seit
Juli 2009 der Amerikaner Dennis M.
Nally.

Auffallend oft wird KPMG im Zu-
sammenhang mit Unternehmensskan-
dalen genannt, schrieb die SZ im
Vorwort zum Interview mit Prof.
Bigus: „Und wieder die KPMG“ 22. 

Die deutsche Dax-30-Königin
KPMG verdankt ihren wirtschaftli-
chen Erfolg nicht zuletzt einer ge-
schickten „Ehepolitik“. 

1972 fusionierten vier deutsche
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur
Vereinigten Deutschen Treuhand-Ge-
sellschaft. 1979 wurde mit der Außen-
organisation KMG (Klynveld Main
Goerdeler) die ersten drei Buchstaben
für den Namen der kommenden Big4-
Gesellschaft  geschaffen. Der vierte
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PwC
der Staatsprüfer

KPMG
Die „Dax-Königin“
und die Königin der
Prüfer-Skandale?

Abb. 04: PwC in München

Abb. 05: KPMG München - ein Auf und Ab
oder die unendliche Geschichte der Skandale?
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Buchstabe „P“ kam 1986 hinzu und
steht für „Peat Marwick“. 1993 ver-
schmolzen in Deutschland die DTG
und die Peat Marwick. 

Vorher kam noch Treuverkehr zur
DTG (1990) und brachte beim Zusam-
menschluss als Mitgift das Deutsche
Bank Mandat mit. Dass die KPMG von
der Macht und auch vom wirtschaftli-
chen Erfolg der Deutschen Bank profi-
tierte, wird wohl niemand bestreiten
wollen. Damit war vorerst einige Zeit
Schluss mit Fusionieren: Schließlich
musste man um die Jahrtausendwende
viele Prüferskandale verdauen.

Zum 1.10.2007 schloss sich die
KPMG in eine LLP-Group mit der
KPMG aus Großbritannien und der
Schweiz zusammen und bereitete
damit den Ausstieg aus ihrer Selbst-
ständigkeit vor. Zum 1.10.2008 kamen
Gesellschaften aus Spanien, Belgien,
Luxemburg, der Niederlande und der
Türkei hinzu. Ein Jahr später traten ei-
nige GUS-Staaten (Russland, Ukraine,
Kasachstan, Kirgisistan, Georgien und

Armenien) der LLP bei. Der alte Fir-
menname „Deutsche Treuhand Gesell-
schaft“ wurde inzwischen gelöscht. 

Die neue KPMG Europe LLP bringt
es inzwischen auf 31.000 multinationale
Mitarbeiter. Natürlich bleibt im Hinter-
grund die Anbindung an die KPMG
USA erhalten und damit wird auch die
wirkliche Führungsrolle der USA nicht
angetastet. Über die wirklichen Gründe
dieser Fusionen kann man nur spekulie-
ren. Offiziell werden Synergieeffekte
und Effizienzgewinne genannt. Manche
Beobachter sehen darin eine Vorsorge
für die kommenden aufsichtsrechtli-
chen Maßnahmen. 

Zum deutschen KPMG-Verbund ge-
hören u. a. Gesellschaften wie die
KPMG Bayerische Treuhand, KPMG
Hartkopf + Rentrop Treuhand KG, Dr.
Wennekers und Partner GmbH, HHS
Hellinger Hahnemann Schulte-Groß,
EUREVISIO GmbH, Westdeutsche
Industrie-Treuhandgesellschaft, Go-
then- treuhand GmbH, Fr. Sauerwein
GmbH & Co KG, KPMG Prüfungs-

und Beratungsgesellschaft für den Öf-
fentlichen Sektor AG und die ATH All-
gemeine Treuhandgesellschaft. Die
„deutsche“ KPMG schaffte 2009 einen
Prüferumsatz von 483 Mio. €, bei einem
Gesamtumsatz von rund 1,2 Mrd. Euro.

Der offizielle Sitz der internationalen
KPMG ist zwar Zug in der Schweiz, der
Chef aber ist auch hier ein Amerikaner.
Timothy P. Flynn, der Global Chairman
of KPMG wird ab 01.10.2011 von Mi-
chael Andrew abgelöst. Weitere Füh-
rungskräfte sind John B. Harrison, John
Veihmeyer, John Griffith-Jones (zusam-
men mit dem KPMG-Deutschland-
Chef Nonnenmacher die beiden
KPMG-Europa–Chefs) und Carlson
Tong. Die Zusammensetzung der Füh-
rungskräfte lässt nicht vermuten, dass
Europa, geschweige denn die deutsche
Wirtschaftsprüfung bei KPMG Inter-
national noch viel zu sagen hat. Daran
dürfte auch nichts ändern, dass vor kur-
zem der deutsche KPMG-WP Schind-
ler einen internationalen Arbeitsposten
bekam. 
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Abb. 06: KPMG Zentrale Berlin. Zur Einweihung hielt die Nachbarin,  Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine Begrüßungsrede



Preisbrecher, so nannte die WIWO
den deutschen Ranglistendritten23. Als
Preisbrecher in den Medien genannt zu
werden, erstaunt. Denn auf den Mitglie-
dertreffen der WP-Kammer 2010/11 be-

schwerte sich Ernst & Young Vorstand
und aktueller Kammerpräsident Pfitzer
darüber, in der Presse über Dumping-
preise zu schreiben. 

Die deutsche Ernst & Young geht zu-
rück auf die 1919 gegründete Prüfungs-
und Beratungsorganisation Schitag
(Schwäbische Treuhand-Aktiengesell-
schaft) sowie der Datag (Deutsche Allge-
meine Treuhand Aktiengesellschaft).
Bereits zu Beginn der achtziger Jahre be-
gannen beide Unternehmen, ihre regio-
nalen Beschränkungen hinter sich zu
lassen.

Während sich Schitag 1980 Arthur
Young International anschloss, trat Datag
sieben Jahre später dem internationalen
Netzwerk von Ernst & Whinney bei.
Beide Konzerne fusionierten 1989 zum
weltweiten Zusammenschluss Ernst &
Young, woraufhin 1994 auch ihre deut-
schen Mitgliedsgesellschaften Datag Ernst
& Whinney und Schitag Arthur Young
zur Schitag Ernst & Young-Gruppe zu-
sammenfanden. Dem anschließenden In-
tegrationsprozess im internationalen

Verbund trug die ehemalige Schitag Ernst
& Young im Herbst 1999 durch die Um-
benennung in Ernst & Young Rechnung. 

Der 1998 geplante Zusammenschluss
von Ernst & Young mit KPMG wurde
nicht genehmigt.

Eine weitere Verbindung folgte schließ-
lich im September 2002, als Ernst &
Young Deutschland mit Arthur Andersen
Deutschland unter dem gemeinsamen
Banner Ernst & Young auftratt. Arthur
Andersen USA hatte sich gerade in den
Vereinigten Staaten als Prüfer verabschie-
det und die nationalen Gesellschaften
suchten neue berufliche Unterkünfte. 

Die Ernst & Young Landesgesellschaf-

ten in Europa, Afrika, Indien und dem
Mittleren Osten schlossen sich im Juli
2008 zu einer operativen, aber nicht
rechtlichen Einheit zusammen. Damit
entstand eine Organisation, die 60.000
Mitarbeiter, 3.300 Partner und einen
Umsatz von 11,2 Milliarden US-Dollar
Umsatz umfasst. Im Juni 2009 vollzog
Ernst & Young in Deutschland einen
Rechtsformwechsel und firmiert nun als
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft.

Im Jahresabschluss 2009 werden fol-
gende Beteiligungen ausgewiesen: Datag
Deutsche Allgemeine Treuhand, Ernst &
Young GmbH, Ernst & Young Heilbron-
ner Treuhand-GmbH, EY Revision und
Treuhand GmbH, Industrie-Treuhand
GmbH in Mannheim, Oberrheinische
Revisions- und Treuhand GmbH, Frei-
burg i. Br., Treuhand Schrade GmbH,
Villingen-Schwenningen.

Im Gesamtumsatz 2009 von rund 1,1
Mrd. Euro steckt das Prüfungsgeschäft
mit einem Umsatz von knapp 350 Mio.
Euro. Damit kommt Ernst & Young stark
an die beiden „Big Player“ PwC und
KPMG heran. 

Die Ernst & Young International wird
ebenfalls von einem Amerikaner, James
S. Turley, geleitet. 
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Ernst & Young
Preisbrecher auf
Aufholjagd

Abb. 07: In München wechselte Ernst & Young die Strassenseite. Einige hundert neue Mitar-
beiter von KPMG für das Siemensmandat waren unter der alten Adresse nicht unterzubringen.

Abb. 08: Der neue Firmensitz von Ernst & Young ist nun auf der gegenüberliegenden Seite
der Münchner Arnulfstrasse mit Blick auf ein künftiges Großmandat.
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Aus einem Mittelständler wird nicht
automatisch ein BigPlayer, nur weil
man zur Familie des umsatzstärksten
Big4-Prüfers gehört. Der neue Deloitte
Deutschland Chef schädigte seine Re-
putation dadurch, dass er gerade zu der
Zeit, als Brüssel das Bundle-Prüfungs-
geschäft im Börsensegment verbieten
wollte, verkündete, den großen deut-
schen Unternehmensberater Roland
Berger, zu übernehmen. Dieses Projekt
scheiterte letztlich am Widerstand der
Berger Partner.

Der Weg in die heutige Deloitte be-
ginnt in Deutschland schon Ende der

70er Jahre. Der mittelständischen Wol-
lert & Elmendorff gehörten Beteiligun-
gen an der SüdTreu, auch die Bau-
revisionen gehörten dazu. Daraus
wurde in den 80er Jahren dann die
Wedit geformt, die später in der De-
loitte aufging. Denn Mitte 1986 bün-
delten die Dr. Wollert – Dr. Elmendorff
KG und die DIT ihre Geschäfte unter
der Firma WEDIT. Zu den Mittel-
ständlern aus dem Süden und dem
Westen kam der Mittelständler aus
Norddeutschland - die DIT – hinzu. 

Wollert – Elmendorff war bereits in-
ternational im Netzwerk Deloitte &
Touche aufgehoben. Der deutsche Zu-
sammenschluss brachte innerhalb we-
niger Jahre die WEDIT auf den 6.
Platz der größten deutschen Prüfungs-
gesellschaften. Heute ist sie die Num-
mer vier, weil andere vor ihr durch
Fusionen verschwanden.

Beteiligungen werden gehalten an
Deloitte & Touche GmbH, SüdTreu,

Mannheimer Treuhand GmbH, Deut-
sche Baurevision mit Tochter Süddeut-
sche Baurevision, Landestreuhand
Weihenstephan GmbH, WEDIT
Öko-Treuhand. 

Das Prüfungsgeschäft brachte
2008/2009 einen Umsatz von 180
Mio. €, dies ist nur ein Drittel von
PwC und die Hälfte von Ernst &
Young. Die Gesamtleistung (Umsatz
714 Mio. €) bewegte sich 2009 bei
knapp 660 Mio. €. Die auslaufende Sie-
mensaufklärungsberatung machte sich
stark bemerkbar. 

Die Kurzbezeichnung Deloitte ist
der Markenname, vollständig ausge-
sprochen nennt sie sich international
Deloitte Touche Tohmatsu. Internatio-
nal sind die Gesellschaften auch nach
schweizerischem Recht zusammenge-
schlossen, der Konzern-Chef ist auch
bei Deloitte ein Amerikaner, sein
Name: James H. Quigley. Ab Juni 2011
heißt der Chef Berry Satzberg.
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Deloitte 
Deutsche WP-Mittel-
ständler stoßen an
die Weltspitze vor.

Abb. 09 Deloitte mit Wohlfühladresse in der Rosenheimerstrasse in München, 100 m neben Münchens Kulturtempel Gasteig.



„Egal wie hoch der Preis des Wettbe-
werbers ist, wir bieten den halben Preis“. 

Immer öfters erhält wp.net solche
Hinweise auf Dumpingpreise. Dazu
muss man wissen: Seit der 7. WPO-
Novelle 2007 wäre es sogar nicht mehr
verboten, ohne Honorar zu prüfen.
Der damals noch kleine wp.net-Ver-
band hatte sich 2006 (7. WPO-No-
velle) gegen diese Entwicklung aus-
gesprochen und fordert auch heute
noch eine Honorarordnung bei den ge-
setzlichen Abschlussprüfungen.

Seit einigen Jahren müssen die Prüfer
von kapitalmarktorientierten Unterneh-
men (319a-Prüfer) einen Transparenz-
bericht über ihre Praxis bzw. Gesell-
schaft veröffentlichen. Wir haben die

Berichte der rund 120 Prüfer ausgewer-
tet. Das Big4-Oligopol prüft 508 von
den 804 (= 63 %) Unternehmen.
Warum dies so ist, dafür lassen sich ver-
schiedene Gründe finden:

Zu dieser Konzentration hat auch die
ungerechte Kostenverteilung bei den
319a-Prüfer-Kontrollen beigetragen.
Ganz im Sinne der Vertreibungsstrate-
gie aus der Qualitätskontrolle hat sich
der WPK-Vorstand vom Beirat eine
Gebührenordnung beschließen lassen,
bei der die Sonderuntersuchungsum-
lage für die Prüfung eines Dax-Man-
dats mit rd. 50 Mio. € Prüferhonorar
genauso viel kostet, wie die Sonderun-
tersuchung bei einem Prüfer eines klei-
nen Unternehmens mit rund 50 T€
Erlösen.

Immerhin leisten sich diesen 319a-
„Prüfungsluxus“ noch 66 Prüfer
(2009) und zahlten für die Prüfung
eines Mandats rund 4.600 Euro p.a. al-
lein als Kammerumlage für die Sonder-
untersuchung.

„Warum nehmen die kleinen Prüfer
die Bürde bei den 319a-Prüfungen noch
auf sich?“ fragte der Chef der Prüferauf-
sicht einen 319a-Prüfer? 

Alle drei Jahre ein Qualitätskon-
trolle, alle drei Jahre eine Sonderunter-
suchung. Dies alles nur, wegen eines
kleinen Mandates. 

Aufgrund der risikoorientierten
Mandatsauswahl kommen solche klei-
nen Mandate bei Big4-Prüfern weder
in die Auswahl für die Qualitätskon-
trolle, noch in die Sonderuntersu-
chung. Man kann es dem Mandanten
nicht verwehren, wenn er selbst die
Flucht zu einer Big4 ergreift, um sich
aus den Klauen der Prüferaufsicht zu
befreien. Denn dem Mandanten steht
noch die DPR-Prüfung bevor. 

Diese Aufsichtsschlagseite ist nicht
systembedingt, wie gerne behauptet
wird. Diese Gesetze und Satzungen sind
von der Big4-getreuen WP-Kammer
und dem IDW gemacht, bzw. initiiert.
Wer die Spielregeln aufstellt, gewinnt das

Spiel, dies ist auch der
Sinn der Spielregeln. 

2009 verteilten sich
die 804 Mandate der
319a Prüfer  wie
folgt:
64 % entfallen auf die
Big4-Gesellschaften.

66 Praxen oder Ge-
sellschaften haben
ein einziges 319a-
Mandat, PwC be-
treut alleine 156 .

Beim Umsatz (siehe
Grafik rechts) sieht es
für die Big4 noch bes-
ser aus. Von den 5,4
Mrd. € Gesamtum-
satz, die rund 120
319a-Prüfer mit Prü-
fung und Beratung er-
zielen, entfallen auf
die Big4-Gruppe al-
lein rd. 4,4 Mrd. €
(82,5%). 
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Big4-Wachstum
hinterlässt Spuren
im 319a Prüfermarkt

Abb. 10: Verteilung der 319a Mandate 2009



Hinter den Big4 liegen mit erhebli-
chem Abstand BDO und die 2009 fu-
sionierte Ebner Stolz Mönnem.

In der „Dritten Liga“ spielen Gesell-
schaften, wie RölfsPartner, Rödl &
Partner, Warth & Klein und Susat &
Partner mit ca. 30 Mio. € Umsatz.
Doch auch in dieser Gruppe kommt es
immer öfters zu Zusammenschlüssen.
Ende 2010 ging die Richter & Partner
zu RölfsPartner und die Susat kam zu
RöverBrönner (künftig RBS) bzw.
Warth & Klein. Die BDO holte sich
die kleinere AWT Horwath „ins Boot“. 

Daneben spielen auf dem Wirt-
schaftsprüfer-Markt in Deutschland
noch große Netzwerke in Zusammen-
schlüssen mittelständischer WP-Ge-
sellschaften eine Rolle, wie z. B. Grant

Thornton, Moores Rowland,
Ecovis, PKF Pannell Kerr Fors-
ter, Moore Stephens, Accoun-
tants Global Network, Baker
Tilly International, Nexia,
HLB Deutschland, SC Inter-
national oder DFK-Internatio-
nal. 

Politisch fühlen sich diese
Gruppen zu den Big4 hingezo-
gen, obwohl Sie hinter vorge-
haltener Hand den Einfluss der
Big4 sehr kritisch beurteilen
und ihre künftige Marktsitua-
tion pessimistisch sehen. Die-
ses  dissoziative Verhalten
könnte an der berufspoliti-
schen Einbindung liegen. 

Eine andere Seite der Medaille der
Aufsicht: Rund drei Viertel der 7.000
Wirtschaftsprüferpraxen hat sich
durch die von den Big4 initiierte Qua-

litätskontrolle aus dem Prüfungsge-
schäft vertreiben lassen. So gibt es nur
noch rund 1800 selbstständige Prüfer-
praxen in Deutschland, mit abneh-
mender Tendenz. 
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Die übrigen Wirt-
schaftsprüfer
in Deutschland

Abb. 12: Umsatz 319a Prüfer im Jahr 2009 in Mio. €

Abb. 11: Geschrumpfte Prüferschaft dank IDW / WPK-
Qualitätskontrolle



Im Dax160 sind 2010 neben dem
4er-Prüferoligopol noch 16 weitere
Prüfer vertreten. Das Big4-Quartett
prüfte alleine 134 Dax-Konzerne. 

Wegen der inzwischen eingetretenen
Konzentration schrumpfte die Klein-
prüferliga um weitere drei Prüfer
(AWT Horwath, Susat und RP Richter).

Im Dax-30 sind die Big4 unter sich,
eigentlich ist Dax-30 das Revier für
KPMG und PwC. Der erzwungene
Prüferwechsel bei Siemens hat Ernst &
Young im Umsatz nach oben gebracht.
Deloitte nimmt im DAX 30 mit einem
Mandat nur einen Nischenplatz ein. 

Im M-Dax kommen die Susat Man-
date Douglas und Fielmann wahr-
scheinlich zu RöverBrönner. 

Die auch im S-Dax vertretene Susat
bringt auch hier ein Mandat als Dax-
Mitgift zu RöverBrönner.

Im Tech-Dax ist Ernst & Young
2009 als Co-Prüfer bei der Wirecard
RP Richter, (jetzt RölfsPartner) einge-
stiegen. 

Insgesamt verstärkte sich die Kon-
zentration. Es sind nur noch 13 Nicht-
Big4-Prüfer im Spiel.

Der nach Mandaten noch relativ
hohe Nicht-Big4-Anteil relativiert sich
wieder, wenn man die Mandate mit
dem erzielten Umsatz gewichtet. 

Die Big4 kommen mit ihren 83% der
Mandate auf einen Umsatzanteil von
98% der DAX-Erlöse. Das sind absolut
777 Mio. €. Die 15 Mio. € Restumsatz
verteilen sich nur noch 16 Prüfer.
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Big4-Wachstum
hinterlässt Spuren im
Dax-160 Segment

Abb. 15: Dax-160 Mandatsverteilung Abb. 16: Dax-160 Umsatzanteile

Abb. 13: Mandatsverteilung in den Dax-Segmenten

Abb. 14: Umsatz  in den Dax-Segmenten
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Abb. 24: Umsatzanteile S-Dax

Abb. 23: Umsatzanteile T-Dax

Abb. 22: Umsatzanteile M-Dax

Abb. 21: Umsatzanteile Dax-30

Abb. 20: Mandatsanteile S-Dax

Abb. 19: Mandatsanteile T-Dax

Abb. 18: Mandatsanteile M-Dax

Abb. 17: Mandatsanteile Dax 30



Bei den 50 größten deutschen Banken
(Basis 2007) - nach Bilanzsumme –
haben wir es mit einer extremen Oligo-
polsituation zu tun. Das Oligopol, Aus-
druck eines nicht funktionierenden
Marktes, ist ursächlich mit dafür verant-
wortlich, dass die Krise nicht verhindert
wurde. 

Die restlichen kleinen Bankenprüfer
(wie BDO mit 2 Mandaten und einige
Sparkassen- und Genossenschaftsprü-

fer) sind völlig unbedeutend und
haben auf dem Prüfermarkt keine Be-
deutung. 

Unter Berücksichtigung der Wesent-
lichkeit bleiben bei den Banken eigent-
lich nur die Big2-Prüfer übrig, auch
wenn die Ernst & Young in den letzten
Jahren einige Mandate dazu gewonnen
hat. Die Sorge von Binnenkommissar
Michel Barnier erscheint unter diesem
Gesichtspunkt sehr berechtigt. Wenn
nur in Deutschland PwC oder KPMG
ausfallen, hat die deutsche Finanzwirt-
schaft ein gravierendes Problem, wie
die Grafik zeigt.

Die umsatzstarken und lukrativen
Prüfungen werden zwischen PwC und
KPMG hin- und hergereicht. 

2008 wechselte die IKB von der
KPMG zur PwC, die LBBW ging
2010 von der PwC zur KPMG. Die
HSH Nordbank ging 2008 von der
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70 wp.net Magazin 2011

Big4-Wachstum
schafft erdrückende
Marktmacht im
Bankenbereich

Abb. 26: KPMG Bankenerlöse

Abb. 27: Ernst & Young Bankenerlöse (T€)

Abb. 25: PwC - König der Bankenprüfer

Abb. 28: KPMG - Erlös-Optimierung



BDO zur KPMG, nur bei der HRE
wurde der Prüfer  nicht gewechselt.

Die Bedeutung der Prüfer-Duopole
zeigt sich auch bei den Erlösen, sprich
bei den Honoraranteilen s. S. 69:

Besonders „fürstlich“ entlohnt wurde
die Anwesenheit der Bankenprüfer von
den Landesbanken, wenn man die ab-
soluten Honorare vergleicht. Die

KPMG kam 2008 bei der HSH Nord-
bank als Nachfolger der BDO zum
Zug. Nachdem 2008 Ernst & Young
von der Fides das restliche halbe Man-
dat übernahm, beherrschen seit 2008
die Big3 der deutschen Prüferszene den
Landesbankenprüfermarkt.

Da nicht alle Big4 in die Bankenprü-
fung involviert sind, bleibt der vierte
für die Nachprüfungen übrig. Deloitte
kann die ausstehenden unabhängigen
Nachprüfungen der Bankenabschlüsse
durchführen. Die BaFin beauftragte in-
zwischen Deloitte mit der Überprü-
fung des Jahresabschlusses 2008 von
Sal Oppenheim. Deloitte ist auch fün-
dig geworden und hat festgestellt, dass

der Abschluss 2008 falsch ist. Von
einem Widerruf des Testats wurde bis-
lang nichts bekannt. Nachdem es die
Gesellschaft nicht mehr gibt (Sal. Op-
penheim wurde von der Deutschen
Bank übernommen), könnte man ver-
muten, dass auf die Ahndung von Bi-
lanzdelikten verzichtet wird. 

Auswertungen zeigen, dass es beson-
ders gefährlich für den Mandanten
wird, wenn  mehrere Big4-Prüfer an der
Prüfung beteiligt sind. 

Beispiele für solche kostspieligen
Auftragsabenteuer erkennt man bei
den Bankenprüfungen 2007. Trotz
hoher Honorare sind die Folgen einer

ausbleibenden Berichterstattung viel
gravierender. Die Bayern LB und die
HRE engagierten in 2007 gleichzeitig
besonders viele Big4-Prüfer. 

Bei der LBBW hat der entlassene
Vorstand den Jahresabschluss 2008 zu-
sätzlich von der Ernst & Young durch-
sehen lassen. Geholfen hat dies weder
der LBBW noch dem Vorstand. Seit
geraumer Zeit ermittelt die Staatsan-
waltschaft bei der LBBW und auch bei
der Bayern LB gegen die „Subprime“-
Vorstände. 

Bei der Bayern LB hat Ernst & Young
dem Vorstand die ordnungsgemäße
Geschäftsführung bestätigt24. Deswe-
gen ist die Landesbank Bayern auch ein

Prototyp für die gefährliche Prüferkon-
stellation: „Alle Big4 Prüfer sind an
Board“. Ob dies künftig als spezielles
Prüfungsrisiko in den Lehrbüchern
Platz finden wird? Die PwC prüfte den
Konzernabschluss und einige Einzelab-
schlüsse der Landesbank. z.B. die
SaarLB. Im Beratungsbusiness war
PwC auch stark vertreten, denn dafür
sind immerhin 3 Mio. € an PwC 2007
bezahlt worden. Den Due Dilligence
Bericht für den HGAA-Kauf erstellte
die Ernst & Young.

Reichlich erhielt die KPMG aus dem
Beratungstopf bei der Bayern LB Toch-
ter Deutsche Kreditbank (DKB), zu

den 3,9 Mio. € Prü-
fungskosten kamen
noch rd. 7,1 Mio. €
B e r a t u n g s e r l ö s e
hinzu. Damit zog die
KPMG mit der PwC
beim Honorar gleich,
denn PwC hatte den
gleichen Betrag von
der Bayern LB 2007
erhalten. Bei anderen
Bayern LB Töchtern,
wie LBS, der ungari-
schen MKB und der
LB-Lux, hat die
KPMG weitere Er-
löse erzielt. 

In Österreich war
die KPMG Austria
als Berater und Due
D i l i g e n c e - Pr ü f e r

beim HGAA-Kauf im Einsatz. 
Wie viel Erlöse die HGAA-Prüfung

durch Deloitte Austria der Deloitte
einbrachte, wissen wir nicht. Aber
unter drei bis vier Mio. € ist ein unein-
geschränktes Testat und die dazu er-
folgte Beratung bei der Größe und dem
nicht existierenden Risikomanagement
in der HGAA wohl nicht zu haben.
Schätzungsweise 40 Mio. Euro hat sich
die Bayern LB die Prüfung und Bera-
tung durch das gesamte Big4-Quartett
2007 kosten lassen. Solche beachtli-
chen Beträge sind aber angesichts des
Schadens, der sich schon vor 2007 ab-
zeichnete, für den bayerischen Steuer-
zahler nur „Peanuts“.
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Bankenprüfungen
im Vorfeld der Krise
nicht selten umsonst

Abb. 29: Landesbankenprüfer BDO und Fides sind vom Markt verschwunden



11. IDW-das Multi-Netzwerk 
Das IDW hat grundsätzlich eine sehr

sinnvolle und nützliche Funktion im
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer seit
über achtzig Jahren. Das IDW war bis
zum Auftreten von wp.net 2005 die
einzige WP-Berufsvertretung.

Seit dem Wegfall der Fachgutachten
und der Einführung der Standards

brauchen die Prüferpraxen mehr Un-
terstützung denn je. Jedoch hat die
mangelhafte Ausrichtung der IDW-Ar-
beit auf die mittelständische Wirt-
schaftsprüfung eine gewaltige Schief-
lage im Berufstand bewirkt. Big4-Ver-
treter sind nicht unglücklich darüber,
dass sich der Mittelstand und die
Kleinpraxen aus dem Prüfungsgeschäft
zurückziehen und das Prüfen immer
mehr den Big4 überlassen. Warum ori-
entiert sich das IDW so wenig am Mit-
telstand?

Wer zahlt, schafft an! Diese Lebens-
weisheit gilt scheinbar auch beim
IDW. Das IDW weigert sich, seinen
Mitgliedern die Beiträge aller Big4-Ge-
sellschaften und ihrer Töchter offenzu-
legen. Dies erstaunt umso mehr, als das

IDW durch die Setzung von fachlichen
Standards, aktuell immer noch Teil der
Rechtspflege ist.

Zusätzliche Einnahmen erhält das
IDW aus den Gewinnausschüttungen
des IDW-Verlags. Nach der Satzung ist
dies nicht in Ordnung, denn der Vor-
stand sollte einen ausgeglichenen
Haushalt vorlegen. Über den IDW-
Verlag zahlt somit auch das Nicht-
IDW-Mitglied einen „versteckten
IDW-Beitrag“, falls es IDW-Verlags-
produkte erwirbt. 2008 kamen 4,4
Millionen € aus den verschiedenen
„Schattenhaushalten“. 

Dass das IDW überhaupt Einnah-
men von 11,4 Mio. € erreichen kann,
hat etwas mit der intelligenten Bei-
tragsordnung zu tun, denn diese ist
umsatzorientiert. Das IDW verdiente
auch an den zusätzlichen Aufklärungs-
millionen, die Deloitte von Siemens er-
halten hatte, kräftig mit. Auf der Basis
der aktuellen Beitragsordnung dürfte
Deloitte für ihre von Siemens erhalte-
nen rund 250 Aufklärungsmillionen
rund  vierhunderttausend Euro an das
IDW abgeführt haben25. 

Beitragserhöhungen, ein unbeliebtes
Kind, gibt es formal nicht, weil der Bei-
trag automatisch mit dem Umsatz
steigt oder eventuell auch sinkt. Auf
Basis der aktuellen Beitragsordnung
und der Umsatzzahlen 2009 von rd.
4,4 Mrd. € sollten die Big4 gut die
Hälfte des IDW-Beitragsaufkommens
bestreiten. Nach Vorstand Naumann
beträgt der Anteil weniger als die
Hälfte. Dank fehlender Einnahmen-
Transparenz ist die Öffentlichkeit auf
Spekulationen angewiesen.

Eines ist klar: Das IDW kann auf kei-
nes seiner vier Big4-Mitglieder finan-
ziell verzichten. Wer zahlt, schafft an.
Deswegen dürfte jedem klar sein, für
wen das IDW Berufspolitik macht.
Seit Oktober 2010  bekämpft es die ge-
planten EU-Grünbuchmaßnahmen.

Im mittelständischen Berufsstand
war man über die IDW-Stille zur Big4-
Privatisierung der WP-Ausbildung
nicht überrascht. Von einer kritischen
Stellungnahme war nichts zu hören!

Sehr kritisch hat sich das IDW gegen
die EU-Grünbuchpläne ausgesprochen.
Es unterstellte dem Grünbuch sogar

eine Tendenz, die Qualität zu vermin-
dern, wir sagen: Es stärkt den Markt
und die Abschlussprüferqualität!

Bald nach der Schaffung des WP-Be-
rufs 1932 durfte das IDW im NS-Füh-
rerstaat ab 1933 sogar die Aufsicht über
die WPs übernehmen. Diesen alleinigen
Führungsanspruch verspürt manch kri-
tischer Beobachter auch heute noch. 
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Herrschaft und
Reichtum mittels
drei blauer Bücher

IDW
Der Big4-Verband

Abb. 31: Netzwerk Big4: Alles im Griff

Abb. 30: IDW Prüfungsstandards
1998 startete das IDW mit der Transforma-
tion der ISA. Allerdings vergaß man die Er-
leichterungen für KMUs mit zu übersetzen.

IDW-Beitragsformel
An der Aufarbeitung
von Skandalen mit-
verdienen



Dank des immer noch bestehenden
Vollmachtsabstimmungsrechts im IDW
lassen sich gewünschte Wahlergebnisse
zum Verwaltungsrat erzielen. Bei der
Postenvergabe wird viel nach Proporz
organisiert: Das Ergebnis zeigt sich bei
den Postenbesetzungen. Anpassung an
den Big4-Mainstream ist hierbei erfolg-
versprechend. 

Bei der Besetzung der Gremien steht
die Sicherstellung der Big4-Macht an
vorderster Stelle. Hauptversammlungs-
mehrheiten von 30% reichen, um Kon-

zerne zu regieren,
wenn der Rest in
Streubesitz zersplittert
ist. So funktioniert
auch die Mehrheitsbe-
schaffung im IDW.
Die vielen tausend
kleinen und mittel-
ständischen Praxen
sind sich leider selten
einig, verfolgen indivi-
duelle Ziele und blei-
ben dadurch nicht
selten am Rande des
Geschehens. 

Aktueller Chef des Ver-
waltungsrats ist ein Ernst
& Young-Vorstand, sein
Stellvertreter ist der neue
Ex-Chef von BDO. Die
Gesellschaft mit dem Vor-
sitz des IDW-Verwal-
tungsrats (VR) bekommt
dann keinen Sitz mehr im
IDW-Vorstand. Die drei
übrigen Big4-Funktionäre
sind somit im IDW-Vor-
stand vertreten. 

Auf insgesamt fünf VR-
Mitglieder bringen es
Ernst & Young und die
KPMG, vier Mitglieder
steuert die PwC bei und
dann sind im Wesentli-
chen noch Kollegen des
größeren Mittelstands
vertreten, auch ein paar
Einzelpraxler lassen sich
im Verwaltungsrat finden. 

Mit der IDW-Organi-
sationsreform 2001
wurde der Geschäftsfüh-
rer abgeschafft und dafür
der dreiköpfige gf.

Vorstand eingerichtet, der von
den sechs ehrenamtlichen Vor-
ständen berufen und überwacht
wird. 

Der geschäftsführende Vorstand
hat umfangreiche Vollmachten, ist
nur den sechs ehrenamtlichen
IDW-Vorständen, nicht aber sei-
nen Mitgliedern und damit dem

Berufsstand zur Rechenschaft verpflich-
tet. Dieser e.a. Vorstand wird aktuell von
folgenden Gesellschaften gestellt:
KPMG, PwC, Deloitte (Vorsitzer),
Warth & Klein (Abschlussprüfer der
KPMG), einem Vertreter aus dem Netz-
werk HLB und einer Vertreterin der klei-
nen Gesellschaften. Beim Vorstand hat
man die Proporz-Quote von 30% nicht
geschafft. Möglicherweise ist dieser Pro-
porz mit den Beitragseinnahmen gewich-
tet worden. Ohne Big4 geht also beim
IDW nichts.

Unverständlich, dass der mehrheit-
lich von Mittelstand und Kleinpraxen
besetzte IDW-Verwaltungsrat bei der
Postenvergabe im ehrenamtlichen Vor-
stand unbedeutend bleibt. 

Mit der Wahl des ehrenamtlichen
Vorstands hat der VR seine wesentliche
Aufgabe erfüllt. Von ehemaligen Ver-
waltungsräten wird berichtet, dass den
Verwaltungsratsmitgliedern nicht ein-
mal die Gehälter der drei geschäftsfüh-
renden Vorstände mitgeteilt werden.
Natürlich erfahren die Verwaltungsräte
auch nicht, wie sich die Beitragsstruk-
tur (Big4 und übrige) zusammensetzt.
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Mitgliederanteil
im IDW-Vorstand
asymetrisch

Die IDW Mehrheit
hat nichts zu melden

Abb. 32: IDW Vorstand - Soll- und Istbeteiligung der Mitglieder

Abb. 33: Big 4 und ihre Abschlussprüfer



Wichtige Gremien sind die Arbeits-
kreise und vor allem der Hauptfachaus-
schuss (HFA) des IDW. 

Eine fachliche legislative Machtstel-
lung im WP-Berufsstand nimmt der
HFA des IDW ein. Mit der Festlegung
der Prüfungsregeln war er scheinbar in
den letzten Jahren unterfordert. Immer
mehr mischte sich der HFA in die Stan-
dardsetzung zur Rechnungslegung ein.

Diese Aufgabe übernahm  2005 das
DRSC. Ergebnis der IDW-Konkur-
renz: Das DRSC gab zum Jahresende
2010 auf. Die Presse schrieb: 

Die Idee, ein unabhängiges Gremium
zu schaffen, das Deutschlands Stimme in
der internationalen Rechnungslegung ist,
war gut. Nicht gut war dagegen, dieses
Gremium mit unzulänglichen Finanz-
mitteln auszustatten. Zumal das DRSC
nicht die einzige deutsche Stimme im in-
ternationalen Konzert war. Das mächtige
und finanziell gut ausgestattete IdW mel-
dete sich ebenfalls fortlaufend mit seinen
Verlautbarungen zur internationalen
Rechnungslegung zu Wort. Das IdW
wird seit Jahren von den großen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften dominiert.
Zwei Standardsetter, dafür war wohl län-
gerfristig doch kein Platz“.

Nach dem letzten Informationsstand
vom Mai 2011 wird der DRSC unter
starker Mithilfe von IDW und Big4 re-
animiert.

Der HFA ist absolutistisch geprägt.
Für ein demokratisches Deutschland
erstaunlich und untragbar: Ein privat-
rechtlicher Verein stellt Regeln auf, mit
denen die Wirtschaftsprüferkammer
bei Nichteinhaltung die Kammerange-
hörigen drastisch sanktioniert. Damit
haben die Stellungnahmen des IDW
faktisch Gesetzeskraft. Wie kommen
die IDW-Gesetze zustande?

Die HFA-Mitglieder werden - bis auf
den Vorsitzenden - vom gf. Vorstand des
IDW, also  von einer Person ab-  und be-

berufen. Nur der HFA-Vorsitzende wird
vom Verwaltungsrat gewählt. Obwohl
statistisch der Verwaltungsrat keine Big4-
Prägung aufweist, steht seit Jahren ein
Big4-Vertreter an seiner Spitze. 

Bei der Besetzung durch den gf. Vor-
stand des rund 20-köpfigen HFA
herrscht Proporz:

Jeweils drei Mitglieder kommen von
KPMG, PwC und Ernst & Young. Je-
weils zwei Mitglieder gehören den restli-
chen Big5 (BDO und Deloitte) an. Hier
zeigt sich, dass Deloitte, weltweit der
größte, im IDW nur in der zweiten
Reihe sitzt. Zwei Professoren, die man als
IDW-nahestehend bezeichnen kann,
sind dabei Prof. Kirsch, an dessen Lehr-
stuhl der IDW-Vorstand Naumann eine
Honorarprofessur inne hat und Prof.
Pellens, an dessen Lehrstuhl zwei Big4-
WPs Lehrbeauftragte tätig sind. 

Ein weiteres IDW-Gremium sind die
vielen Arbeitskreise im IDW. Diese Ar-
beitskreise leisten für die fachliche Be-
rufsarbeit Vorarbeit auf ehrenamtlicher
Basis für den HFA. Auch die Beset-
zung der AKs obliegt dem gf. Vorstand.
Auffallend ist, dass die AK-Leitung
nicht selten in Big4-Händen ist.

Der Versuch des Mittelstands, dem
überbordenden Prozeduralismus der
Prüfungsstandards bei der Prüfung von
kleinen Unternehmen durch einen
KMU-Prüfungsstandard Abhilfe zu
schaffen, scheiterte 2002. Der von Ver-
tretern des Mittelstands erarbeitete, ei-
gene Prüfungsstandard, wurde vom
HFA nicht genehmigt. Es war den acht
Kämpfern im Arbeitskreis nicht ver-
gönnt, die skalierte Prüfung bereits
2002 einzuführen und dem prüfenden
WP-Mittelstand eine Erleichterung zu
verschaffen. Die monatelange Fleißar-
beit – die Ergebnisse wurden sogar in
Baden-Baden diskutiert - wurde vom
HFA kassiert und durch einen schnell
zusammengeschriebenen Prüfungshin-
weis (PH 9.100) ersetzt. 

Festgehalten werden kann, dass mit
Hilfe des IDW-HFA die Big4-Prüfer
die Möglichkeit haben, sich ihre
Wunsch-Prüfungsregeln selbst zu
schreiben. 

Analog zu einem Sprichwort könnte
man sagen: Wer die Standards aufstellt,
macht keine Mängel und kann deswe-
gen auch nicht belangt werden. Ist dies
der eigentliche Sinn der IDW-Prü-
fungsstandards? Anwälte sehen das
IDW-Standardsmonopol sehr kritisch:

Anwälte von JBerwin halten die
IDW-Prüfungsstandards für kartell-
rechtswidrig, weil sie den Wirtschafts-
prüfern bestimmte Handlungs- und
Verhaltenspflichten auferlegen. Damit
wird das Verhalten der Anwender am
Markt koordiniert. 

Dies könnte ein Grund für die ge-
ringe Anzahl von Testast-Einschrän-
kungen sein. 

Schließlich hat ein IDW-Prüfungs-
standard auch deswegen Bindungswir-
kung, weil die Nichteinhaltung zu
berufsrechtlichen Konsequenzen sei-
tens der WPK führen kann. Die An-
wälte schreiben in ihrer Stellungnahme:

„Eine Benachteiligung gegenüber gro-
ßen Wirtschaftsprüfergesellschaften liegt
insbesondere dann vor, wenn die mittel-
ständischen Wirtschaftsprüferpraxen
schlechter mit den großen Wirtschafts-
prüferkanzleien konkurrieren können, da
die Kosten der großen Wirtschaftsprüfer-
gesellschaften durch die Einhaltung des
IDW-Prüfungsstandards nicht oder we-
niger steigen“.

Eine Rechtfertigung gemäß § 2 GWB
(wegen Verbrauchervorteilen) können
die Anwälte nicht erkennen. 

Bei den Prüfungsstandards handelt es
sich in erster Linie um unverbindliche,
privatrechtliche Regelungen, die nur
die IDW Mitglieder vereinsrechtlich
binden können. Die Bindungswirkung
für den gesamten Berufsstand wird nur
über die Kammer durchgesetzt, die
diese IDW-Standards als die fachlichen
Regeln ansieht. Deswegen ist es auch
wichtig, die Kammer zu regieren. 

IDW GEFÜHRTE UNTERNETZWERKEwp.net
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Eine ähnliche Auslegung und Bin-
dungswirkung hat das Bundesverfas-
sungsgericht einer Rechtsanwalts-
kammer verboten, als diese die anwalt-
lichen Berufsregeln zur Auslegung und
Konkretisierung der Generalklausel
über die anwaltlichen Berufspflichten
stellen wollte. 

Die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts würde es der WPK –
wie der RA-Kammer – verbieten, auf
private, vereinsrechtliche Regelungen,
wie IDW-Prüfungsstandards, zurückzu-
greifen, um die Regelungen der Berufs-
satzung und der WPO auszulegen.
Dieser Gesetzesverstoß kann aber nur im
Verwaltungsrechtsweg gerügt werden.
Dies ist dann der Fall, wenn die Kammer
in einer Anordnung sich auf die Nicht-
einhaltung der IDW Standards berufen
würde, weil erst dann das Kammermit-
glied belastet wird. 

Während die Kammer die IDW-Stan-
dards zur Auslegung der Berufspflichten
im vorgerichtlichen Verfahren anwen-
det, sehen dies die Strafgerichte anders:
In einem Fall hat das Landgericht
Chemnitz 2008 die Nichteinhaltung der
Pflicht zur Einholung von Saldenbestä-
tigung nicht gerügt und den Kollegen
frei gesprochen. Aktuell ist eine weitere
Klage vor dem Verwaltungsgericht Ber-
lin anhängig, bei dem es um die Nicht-
einhaltung von Prüfungsstandards geht. 

Wir sind guter Hoffnung, dass diese
Frage zur rechtlichen Verbindlichkeit
der IDW-Standards bald von den Ge-
richten entschieden wird. 

22. Wirtschaftsprüferkammer
(WPK)

Die „Bevölkerung“ des Wirtschafts-
prüferstaates WPK zählte am 1.7.2010
13.976 Wirtschaftsprüfer, 3630 verei-
digte Buchprüfer und 2.819 WP/vBP-
Gesellschaften. Auch 791 Nicht-WPs/
vBPs gehören zum WPK-Staat, weil sie
als Organe von Berufsgesellschaften
auf dem Herrschaftsgebiet der WPK
tätig sind26. Der jährliche Beitrag, man-
che Kollegen sagen auch Kopfsteuer,
beträgt 470 €. Manche nennen den
Beitrag deswegen Steuer, weil von einer

Gegenleistung, die dem Begriff „Bei-
trag“ innewohnt, immer weniger er-
kennbar ist.

Jeder Staat braucht Strukturen, um
seine drei Gewalten in demokratischen
Bahnen ablaufen zu lassen. Die von der
Rechtsaufsicht extrem hoch geschätzte
Selbstverwaltung des WPK-Staates
muss im Geltungsbereich des Grundge-
setzes bestimmte Normen erfüllen.

Als die Bundesregierung 2008 vom
Bundestagsabgeordneten Dr. Axel Berg
daran erinnert wurde, in der WPK ge-
heime Wahlen einzuführen, kamen
sogar der Rechtsaufsicht Bedenken über
den demokratischen Zustand der
WPK: „Aus unserer Sicht erscheint eine
Abschaffung der Möglichkeit zur Über-
tragung von Stimmen bei gleichzeitiger
Einführung der Briefwahl zeitgemäß
und auch mit Blick auf die Außendar-
stellung der Kammer sinnvoll“. 

Dieses sehr schwache Signal des Mi-
nisteriums - „Die Briefwahl wäre sinn-
voll“ - nahmen die Abgesandten der
großen Gesellschaften auf der kurz da-
rauf stattfindenden WP-Versammlung
2008 scheinbar zum Anlass, der Regie-
rung zu verdeutlichen, wer im „Staat
WPK“ das Sagen hat. 60% der abgege-
benen Vollmacht-Stimmen votierten
gegen die von wp.net vorgeschlagene
und von der Regierung präferierte
Briefwahl. 

Gerne wird von Seiten der WPK die
Ausrede angeführt, die gewollte Sat-
zungsänderung hätte noch gegen das
Gesetz (WPO) verstoßen. Dies hätte
man aber ändern können, so wie man
es 2010 - auf Drängen von wp.net –
dann tat. Ein Vorratsbeschluss hätte ge-
reicht, der Gesetzgeber wäre sofort
nachgezogen. Man muss wissen:

Das bis 2008 herrschende postdemo-
kratische Wahlrecht ist der Traum
eines jeden Demokraten, der nie die
Macht abgeben will. Deswegen gehört
zu einem Transparenzbericht auch eine
WPK-Analyse!

2011  wp.net Magazin 75

DEMOKRATIE IN DER WPK - EINE SPÄTGEBURT wp.net

Abb. 34: Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) vereint Parlaments-, Regierungs- und Verwal-
tungssitz sowie Aufsichtsbehörden - seit 2005 mit einer neuen „Fach-Oberaufsicht“

Demokratie
nur sinnvoll?



aa. Aufgaben und
Kompetenzen der WPK 

In einem Aufsatz zur Berufsaufsicht
verstieß die Kammer zumindest gegen
übliche Anstandsregeln. Sie versuchte
ihre schwachen Argumente optisch mit
dem Minsteriums-Logo „aufzupep-
pen“. Die Autoren nahmen damit die
Regierung ohne Genehmigung  mit ins
Boot und eigneten sich das Logo des
Wirtschaftsministeriums widerrecht-
lich an (siehe Bild). Bei der Beseitigung
dieses Logomißbrauchs machte auch
das Wirtschaftsministerium keine gute
Figur, die WPK schon gar nicht.

Ein Blick auf die Homepage der
WPK beantwortet die Frage nach Sinn
und Zweck der WPK: An vorderster
Stelle stehen jene Aufgaben, die bei der
Mehrheit der Mitglieder unangenehme
Gefühle hervorrufen: Berufsaufsicht
und Berufsgerichtsbarkeit, Abschluss-
durchsicht und Qualitätskontrolle,
Durchführung der Sonderuntersu-
chung. Dies sind doch keine Kammer-
aufgaben, sagen viele Mittelständler.

Viele der WP-Mittelständler würden
es bevorzugen mit solch einer Kammer
nichts mehr zu tun zu haben. 

Dies gilt aber dann nicht, wenn der
WPK-Aufseher gleichzeitig sein eige-
ner WP-Kontrolleur ist. Deswegen ist
es wichtig, im Staat WPK das Sagen zu
haben, die Satzungen, also Spielregeln,
zu bestimmen und die Aufsichtsperso-
nen stellen zu können. So sehen es die
Big4-Prüfer. Denn die Aufsichtsstellen
in der WPK gehören zur Einfluss-
Sphäre der Big4 s. S. 46. Schauen wir
uns dazu die Gremien näher an.

Ein Sitz im WPK-Parlament, dem
Beirat, ist sehr begehrt, ist elementar
für die Einflussnahme auf die Regie-
rung und damit auf die Aufsicht und
Strafverfolgung.

Durch die von wp.net erzwungene
demokratische Briefwahl ist ab 2011
der Wahlausgang offen. Jedoch sind
Bestrebungen erkennbar, den unabhän-
gigen Mittelstand zu spalten und die
Vertreter des unabhängigen Mittel-
stands am Einzug ins Parlament zu hin-
dern. Dass sich deutsche Steuerberater-
verbände mit einer eigenen Wahlliste
in die WPK-Beiratswahlen einschalten,
statt mit wp.net gemeinsam einen
Wechsel in der WPK herbeizuführen,
sagt einiges über die Hinterzimmer-
strukturen der alten Machtnomenkla-
tura aus. 

Der Grund: 
Das faktische Listenmehrheitswahl-

recht bringt nicht Einzelkandidaten in
den Beirat, sondern die Liste, die die
größte relative Zustimmung erhält.

Eine Verhältniswahl hat der Gesetz-
geber dem WPK-Volk nicht zugebil-
ligt. Das Wirtschaftsministerium
überlies die Ausgestaltung der Wahl
dem alten Beirat, der sich durch diese
Listenmehrheitswahl die Beibehaltung
der alten Strukturen erhofft. 

Der 2008 mittels Vollmachtswahl,
also postdemokratisch, gewählte Beirat
ist sehr IDW-lastig. Eine Auswertung
zeigt, dass viele WP-Beiräte gleichzei-
tig im IDW-Verwaltungsrat sitzen. 

Diese IDW-familiär gestaltete Bei-
ratsliste hat den Vorteil, dass sich im
Rahmen der Machtausübung keine un-
liebsamen Überraschungen bei der
Stimmenauszählung einstellen. 

Der Beirat hat die wichtige Aufgabe,
den Vorstand und weitere Gremien-
mitglieder zu wählen. 

Zum einen den Kammervorstand,
(die Exekutive der WPK) zum anderen
die Kommision für Qualitätskontrolle
(die Berufsaufsicht).

Da das bisherige Kammer-Parlament
nicht auf demokratischem Wege ge-
wählt wurde, braucht man über die Zu-
sammensetzung der Regierung nicht
viele Worte verlieren.

So sind im Vorstand alle Big4-Gesell-
schaften vertreten; seit 2008 hat ein
Ernst & Young Vorstand den Präsiden-
tenplatz inne.

SCHLECHT GESTIMMTE KAMMERSPIELEwp.net
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WPK Wahlen
Seit 1961 stehen
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Big4 and friends

Abb. 35: WPK Bildmontage. Ist es Diebstahl hoheitlicher Insignien oder Hochstapelei?     Wie
kam das Logo des Ministeriums auf diese WPK Bildmontage?



bb. Kommission für
Qualitätskontrolle

Die Kommission ist ein Kind der 4.
WPO Novelle, bekannt als das Gesetz
„on demand IDW/WPK; sie ist ein
wichtiger Teil des Machtapparats der
WPK. Als eine Unterabteilung in der
WPK ist sie die wirkliche Prüferaufsicht
über die Abschlussprüfer, dazu mit exe-
kutiver Macht ausgestattet. Die Fachauf-
sicht APAK kommt wegen der
systembedingt geringen fachlichen
Kompetenz (Letztaufsicht) praktisch
über den Beobachterstatus kaum hinaus. 

Alle Big4-Gesellschaften sind in der
Kommission vertreten, weil ein ange-
messener Querschnitt des Berufsstan-
des abgebildet werden soll, so der
WPK-Präsident 2006 in einem Schrei-
ben an wp.net. Aber was ist die Grund-
gesamtheit für die Berechnung der
Quote? Warum soll ein Mitglied des
Berufsstands, der gar keine Qualitäts-
kontrolle über sich ergehen lässt, in der
Kommission vertreten sein? 

Etwa 4000 Kammermitglieder neh-
men aktuell an der Qualitätskontrolle
teil. Diese Zahl wäre also die logische
Grundgesamtheit, die in der Kommis-
sion abgebildet werden müsste. Da die
Big4 vier von dreizehn Kommissions-
posten besetzen, müssten auf die Big5
rund 30% der Teilnahmebescheinigun-
gen (von 4.000) entfallen, dies wären
dann rund 1200. Realistisch sind es eher
100. Auf dieser Basis stünde Ihnen
höchstens ein Sitz zu. Sie haben sich aber
vier Sitze gesichert. Dem wp.net hat man
einen Platz in der Kommission bisher
verweigert. 

Angemessener Querschnitt? 
Die Wahrheit kennt viele Facetten.

Eine weitere Wahrheitsfacette erleb-
ten wir bei der Präsentation der Quali-
tätskontrolle. 

Eine vom Berufsstand selbst vorge-
schlagene Qualitätskontrolle, die aber
dann nicht angenommen wird, ist ein
Armutszeugnis für den Berufsstand.
Diesen Makel wollte man scheinbar
mit einem weit gedehnten Wahrheits-
begriff übertünchen. Um die Akzep-
tanz der Qualitätskontrolle im
Berufsstand optisch schön zu rechnen,
hat man 2007 auch die bei zertifizier-
ten Praxen angestellten Wirtschafts-
prüfer in die Teilmenge der mit einer
Teilnahmebescheinigung ausgestatte-
ten Berufsträger einbezogen27. Falsch
ist die Aussage, dass der angestellte
Wirtschaftsprüfer aufgrund seiner An-
stellung auch eine Teilnahmebescheini-
gung hätte. Aufgrund unserer Wahr-
heits-Mängelrüge kam die Kommis-
sion zu einer kreativen Wortschöpfung.
Seit einigen Jahren spricht die Kom-
mission vom „Erreichungsgrad“. 

Niemand im WP-Berufsstand kann
sich daran erinnern, dass es das Ziel
der „Qualitätskontrolle on demand
IDW/WPK“ gewesen wäre, einen Errei-
chungsgrad im Berufsstand zu bedienen.

Die Big4-Qualitätskontrolle fand
keine Akzeptanz im Berufsstand, des-
wegen gehen die Angaben von WPK
und wp.net über die Akzeptanz der
Big4-Qualitätskontrolle weit auseinan-
der. 

Bei unseren Auswertungen des Be-
rufsregisters kamen wir bei den selbst-
ständigen WP-Praxen zu einer Teil-
nahmequote von rund 30%. Der von
der Kammer verkündete Erreichungs-
grad von über 70% ist reiner Unfug,
weil er nicht aussagt, wie viele WPs die
Prüfung absolviert haben. 

Die Kommission für Qualitätskon-
trolle wurde seit Ihrem Start bis zum
Sommer 2008 von einer KPMG-Wirt-
schaftsprüferin geleitet. Ihr folgte 2008
ein Vorstand der Warth & Klein. Dass
Warth & Klein auch gleichzeitig der
KPMG-Abschlussprüfer ist, störte
weder die Kammer noch die APAK,

noch die Rechtsaufsicht. Denn nir-
gendwo in der WPO oder in der WPK-
Satzung ist festgelegt, dass die Mit-
glieder der Kommission unbefangen
sein müssen. Wir gehen davon aus, dass
im Hinblick auf die Akzeptanz auf Un-
befangenheit geachtet wird. 

c. Die WPK-Abteilung
Sonderuntersuchung 

Die Sonderuntersuchung (SU) ist die
wirkliche Berufsaufsicht über die Prüfer
der gelisteten Unternehmen, die sog.
319a-Prüfer28. Die APAK hat auch bei
der SU die sog. Letztaufsicht inne.

Die Kammer organisiert diese Prü-
fungen auf der Basis ihrer Spielregeln.
An diese hat sich dann aber die WPK
selbst nicht gehalten. Zum Auftakt der
Sonderuntersuchung 2007 wurden die
kleinen Prüfer, sogar solche, die gar
keine 319a-Prüfer mehr sind, mit der
Prüfung „heimgesucht“. Die Big4 hat
man anfangs geschont, das Personal
hätte gefehlt, so die Kammer. 

Die APAK bedient sich bei der Son-
deruntersuchung der Prüfer der WPK,
fast alle Prüfer haben einen Big4-Le-
benslauf. Dass sich die Großen damit
auch wieder selbst überwachen, ist sys-
tembedingt. Der Hinweis auf die zu
beachtende Abkühlungsphase des Prü-
fers, bevor er seinen alten Arbeitgeber
prüft, ist an Naivität nicht mehr zu
überbieten, manche nennen diesen
Hinweis Volksverdummung. In der
Blütezeit der Alumni-Netzwerke leben
die persönlichen Netze bis ans Ende
aller Tage. 

Die operativen Arbeiten der Sonder-
untersuchung werden von den Prüfern
der Kammer erledigt. Diese Prüfer be-
stimmen die Stichprobe, den Gegen-
stand der Sonderuntersuchung und
werten die Ergebnisse aus. Am Ende
des Verfahrens äußert sich die APAK
dazu, ob sie mit dem Ergebnis und dem
Verfahren einverstanden ist.

Der Wirksamkeit dieser WPK-Son-
deruntersuchung bei den Bankenprü-
fern hat die EU-Kommission mit ihren
Grünbuchfragen ein vernichtendes Ur-
teil ausgestellt:
EU: Selbstkontrolle hat versagt!
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33. Abschlussprüferaufsichts-
kommission – APAK -

IDW, WPK und die APAK bilden
die Dreieinigkeit der Oberaufsicht
über die Wirtschaftsprüfer.

Nach außen präsentiert sich diese
neue Aufsichts-Dreifaltigkeit mit
einem gemeinsamen Logo oder Brief-
bogen. 

„Seit dem Jahr 2005 führt die Ab-
schlussprüferaufsichtskommission
(APAK) unabhängig vom Berufsstand
und frei von Weisungen die öffentliche
Fachaufsicht über die Wirtschaftsprüfer-
kammer (WPK) und die dort vereinig-
ten Abschlussprüfer“, so die APAK in
ihrem Jahresbericht 2010. Kritiker mei-
nen, die APAK würde nicht nur äußer-
lich unter dem Dach der WPK leben.
Auch fachlich ist sie auf die Arbeit der
WPK angewiesen.

Mit solch gemischter Ethik läuft man
natürlich Gefahr, als Fachaufsicht nicht
mehr als unbefangen von den Big4-
Prüfern und ihrem Berufsverband
wahrgenommen zu werden.

Man stelle sich vor: Im Zuge der
Stärkung der Bankenaufsicht und -kon-
trolle kommen der Bankenverband
und die BaFin überein, einen gemein-
samen Brief an das Finanz- ministe-
rium über die künftige Bankenaufsicht
mit einem gemeinsamen Logo zu ver-
fassen. Unvorstellbar, nicht für die
APAK.

Im Berufsstand wird immer wieder
darüber gerätselt, wie fachbezogene
Aufsicht ohne fundierte Fachkennt-
nisse in der Wirtschaftsprüfung funk-
tionieren kann. Die APAK tut es und
verweist darauf, dass sie sich bei der
Überwachungsaufgabe der Mitarbeiter
der WPK bedient. 

Wie Professor Quick betont29, sind
eigene Fachkenntnisse unbedingt für
die Einhaltung der Urteilsfähigkeit er-
forderlich, . 

Vielleicht hat das geringe Vertrauen
in die Arbeit der APAK auch mit der

Nähe wichtiger Repräsentanten zu den
Big430 zu tun. Aus Brüssel kam im Mai
2008 die Empfehlung, „im Sinne einer
wirksamen Aufsicht über die Börsen-
prüfer" die Regeln anzupassen. Diese
Umsetzung der 2008er Empfehlungen
wurde durch die Finanzkrise verhin-
dert. Das EU-Grünbuch zur Wirt-
schaftsprüfung kündigte im Herbst
2010 für die Big4-Wirtschaftsprüfung
gravierende Umwälzungen an.

Auch die APAK steht auf der „Repa-
raturliste“ des Grünbuchs. Ein, aktuell
mit neun Personen besetztes, Gre-
mium, ohne eigenständiges Fach- und
Prüferpersonal für die hochkomplexen

prüferischen Aufgaben, kann schwerlich
eine wirksame Aufsicht über die welt-
weit agierenden Prüfer wahrnehmen. 
Personelle Ausgestaltung der APAK:

Die vom Bundeswirtschaftsminister
ernannten Mitglieder des Gremiums
haben folgende Vita:

Volker Röhricht, (Vorsitzender),
pensionierter BGH-Richter und zu sei-
ner aktiven Zeit Referent beim IDW. 

Prof. Dr. Kai-Uwe Marten, (stellv.
Vorsitzender), Buchautor im IDW Ver-

lag. An seinem Ulmer-Lehrstuhl sind
Wirtschaftsprüfer aus den Big4
(KPMG und Ernst & Young) und aus
der Kommission für Qualitätskontrolle
(RöverBönner), die von ihm zu über-
wachen sind, tätig. Mitglied im deut-
schen Standardsetter des IDW-HFA. 

Die Frage, ob Prof. Marten sein Amt
unabhängig im
Sinne von Unbe-
fangenheit aus-
üben kann, wird
deswegen kri-
tisch gesehen. 

Michael Bor-
mann beschreibt
Unabhängigkeit
wie folgt:

Der Anschein
mangelnder inne-
rer Unabhängig-
keit (auch Besorgnis der Befangenheit
genannt) besteht dem gegenüber, wenn
aus der Sicht eines verständigen Dritten
Umstände gegeben sind, die den Verdacht
rechtfertigen, dass das Prüfungsergebnis
durch sachfremde Motive beeinflusst wer-
den kann (relative Befangen- heit). Ent-
scheidend ist nicht, ob das Urteil des
Prüfers tatsächlich durch sachfremde Er-
wägungen beeinflusst wird, sondern al-
lein, ob bei vernünftiger Würdigung des
Sachverhalts Anlass besteht, an der Un-
voreingenommenheit zu zweifeln. Die Be-
sorgnis der Befangenheit ist somit durch
eine "doppelte Subjektivität" - beim Prüfer
und beim Dritten - geprägt30.

Mitglieder der APAK tun dem Anse-
hen und der Akzeptanz der APAK keinen
Gefallen, wenn sie die Auslegung des Un-
abhängigkeitsbegriffs so strapazieren.

Weitere APAK-Mitglieder sind:

Dr. Elke König, frühere KMPG-Wirt-
schaftsprüferin, bis 2009 Finanzvorstand
beim KPMG-Mandat Hann. Rück, seit
Juni 2010, Mitglied im Big4-finanzierten
internationalen Bilanzrat IASB-Board.

Dr. Renate Krümmer, frühere Hedge-
fonds-Managerin bei Flowers und in dieser
Eigenschaft AR-Mitglied beim KPMG-
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Abb. 36: APAK Vorsitzender bis 30.06.2011 -
Volker Röhricht

Abb. 37: stellv. APAK
Vorsitzender Prof. Dr.
Kai-Uwe Marten



Mandat HRE. Nach dem Ausscheiden bei
Flowers führte sie die Berufsbezeichnung
„Unternehmensberaterin“, aktuell betreibt
sie in Hamburg eine Galerie. Ihr Ehemann
ist  Mitarbeiter bei Deloitte. Eine Info an
die APAK erfolgte bislang nicht, so, Pri-
mus im Newsletter April 2011.31

Dr. Siegfried Luther, Pensionist, bis
2005 Finanzchef bei Bertelsmann.

Dr. h. c. Edgar Meister, Pensionist, zwei
Jahre Minister (1991-1993) in Rheinland-
Pfalz unter Scharping, pensionierter Bun-
desbankvorstand, seit 2009 AR bei der
Commerzbank.

Dr. h. c. Wolfgang Spindler, ehem. Prä-
sident des BFH, ist erst vor kurzem in die-
ses Gremium berufen worden, ab
01.07.2011 Vorsitzender der APAK.

Prof. Dr. Christine Windbichler, Pro-
fessorin der Berliner Humboldt Uni.

Dr. Claus-Peter Wulff, pensionierter
Generalstaatsanwalt (für Wirtschaftsprü-
ferangelegenheiten).

44. Deutsche Prüfstelle für
Rechnungslegung  -  DPR –

Eine Außendienststelle der Big4?
Die DPR stammt aus dem 10-Punkte

Katalog der rot-grünen Bundesregierung
2003. Zum Schutz der Anleger nach den
massenhaften Bilanzskandalen sollten
die Abschlüsse einige Jahre später noch-
mals kontrolliert werden, obwohl auch
die Abschlussprüfer intensiv die Zahlen
und Berichte geprüft haben sollten. 

Der damalige Bundesfinanzminister
Hans Eichel wollte mit der DPR so etwas
wie eine „Bilanzpolizei“ über die 319a-
Unternehmen schaffen, um kriminellen
Managern das Handwerk zu legen und
damit auch für verlässlichere Abschlüsse
zu sorgen. Mittelbar können die Prüfer
damit auch als Aufsicht über die 319a-
Prüfer angesehen werden, denn Mängel-
berichte gehen an die Berufsaufsicht der
WPK und könnten zu Berufsaufsichts-
maßnahmen führen.

Das DPR-Prüfungsteam kommt in
aller Regeln aus den großen Gesellschaf-
ten. Aktive Alumni-Netzwerke nicht aus-
geschlossen.

Als Mängelverhinderer kennt man die
DPR nicht. Seit Jahren verharrt die
Mängelquote bei rund 25%. Viele Beob-
achter sehen die DPR eher als eine Män-
gel-Protokollantin. Denn der deutschen
„Bilanzpolizei“ fehlen wichtige Eigen-
schaften, um sich bei den Börsenunter-
nehmen Respekt zu verschaffen. 

Der von den USA übernommenen
Corporate Governance Einrichtung fehlt
auch sechs Jahre nach Gründung ein
ganz entscheidendes Merkmal: „Der
Bußgeldkatalog für die Verantwortli-
chen der Bilanz- und Berichtsmängel“. 

Sanktionen für Bilanzfälscher und
ihre womöglich „gefälligen Prüfer“ gibt
es in Deutschland nicht. Dies sehen die
Gesetze auch nicht vor, sagt der DPR-
Geschäftsführer Dr. Zempel von der
KPMG. Wer hat wohl bei diesem Ge-
setz -  der bußgeldlosen Überwachung -
die Feder geführt? 

Die Arbeit der DPR beschränkt sich
somit auf die Prüfung und die Erstellung
einer Mängelliste. 

Auszug aus der DPR-Sünderliste, s.
Abb. S. 80,  nachzulesen auf der Website
des elektronischen Bundesanzeigers.
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Die DPR-Familie s. Abb. S. 79
Die Wirtschaftsprüfer sind über die

WPK und das IDW eng mit der DPR
verbandelt. Desweiteren haben sich die
Eliten deutscher Finanzorganisationen
im Mitgliederraum der DPR eingefun-
den, u. a. auch das IDW und die WPK. 

Ohne die WPs und vor allem ohne
IDW und Big4 dürfte bei der DPR
nicht viel geschehen. 

Nach dieser Organigramm-Analyse
kann man nachvollziehen, dass der
DPR-Vorstand dem wp.net 2008 die
DPR-Mitgliedschaft verweigerte. 

Schlussfolgerung:
Ohne Big4 geht in der DPR

nichts!Schon bei der Gründung be-
zweifelten Anlegerschützer, ob sich das
Vertrauen der Anleger durch die „Bi-
lanzpolizei DPR“ schnell oder über-
haupt zurückgewinnen lassen wird.
Wir stellen nach sechs Jahren DPR-
Existenz fest und die Finanzkrise bestä-
tigte es deutlich: Die DPR ist eine
Einrichtung, die sich durch Mängelsta-

tistik und nicht Mängelverhinderung
oder Mängelbeseitigung auszeichnet. 

Die DPR bringt alle Voraussetzun-
gen mit und hat es auch verdient, auf-
gelöst zu werden. Die DPR schützte
bislang nicht den Kapitalmarkt, verhin-
derte nicht die massiven Berichtsskan-
dale und bringt damit den Anlegern
wenig bis gar nichts: Weder die 319a-
Unternehmen, noch ihre Big4-Prüfer
fürchten sich vor einem zahnlosen
Tiger. Nicht der Förster schützt den
Wald, sondern die Angst vor dem Förs-
ter, sagte ein früherer WPK-Präsident.

44. Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) 

Sternstunden der Bildsprache lieferte
der BaFin-Chef Sanio in Interviews zur
HRE-Pleite: „Die HRE saß in der To-
deszelle, wir nebenan“, so Sanio im
HRE-Untersuchungsausschuss32. Mit
permanenter Unschuldsbeteuerung
wird aber nicht glaubwürdiger, wenn
man sich die Aufgaben, die Machtfülle
und den BaFin-Personalstand zur Scha-
densabwehr vor Augen führt.

Die BaFin ist eine Überbehörde und
scheinbar mit den Keimen einer sol-
chen Megabehörde infiziert. 

Solche Monster-Behörden rufen
gerne nach immer mehr Kontrollen
und Aufsicht, obwohl sie schon die bis-
her ihr übertragenen Aufgaben nicht
bewältigen konnten. Inzwischen wurde
bekannt, dass die BaFin gegen Ende der
heißen Phase der Kreditblase die Über-
wachungen zurückfuhr, statt die Ban-
kenkontrollen zu stärken34. 

Seit 2011 kann die BaFin noch Wirt-
schaftsprüfer einstellen, weil Spezial-
wissen für eine effektive Aufsicht in der
Behörde scheinbar nicht vorhanden ist.
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Abb. 39: DPR Sünderliste

Abb. 40: Starke Worte, wenig Kraft. BaFin
Chef Jochen Sanio in der Finanzkrise

Herr Stoiber
eine derartige
Bilanzpolizei
braucht niemand.
Bitte dringend
abschaffen!



Für die Überwachung der Finanz-
dienstleister und Banken reicht die
normale jährliche Abschlussprüfung
samt Berichterstattung nicht aus. Die
BaFin kann zusätzlich zu der schon be-
stehenden Prüfberichts-Verordnung
dem Abschlussprüfer weitere Anwei-
sungen über den Inhalt der Prüfung
oder Schwerpunkte der Prüfung vorge-
ben (§ 30 KWG). 

Hiervon macht die BaFin offenbar
insbesondere dann Gebrauch, wenn
Mängel oder Unzulänglichkeiten, die
im Rahmen einer MaRisk-Prüfung
oder einer sonstigen § 44 KWG-Prü-
fung festgestellt worden sind, die auch
durch spätere Stellungnahmen der Ge-
schäftsleitung nicht befriedigend aus-
geräumt werden konnten. Vor der
Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung und insbesondere auch nach Vor-
lage des Prüfungsberichts können
Gespräche zwischen der Bankenauf-
sicht (Vertreter der Bundesbank und
der BaFin) und dem Wirtschaftsprüfer
stattfinden. Auch bei diesen Gesprä-
chen gibt die Bankenaufsicht eine The-
menliste vor. Die Gespräche beziehen
sich auf Aspekte des letzten Prüfungs-
berichts, auf aktuelle Ereignisse im be-
treffenden Kreditinstitut sowie auf die
Schwerpunkte der künftigen Prüfung. 

Besonders hervorzuheben ist: 

Die BaFin kann auf die Bestellung des
Abschlussprüfers Einfluss nehmen.
Gemäß § 28 KWG müssen die Kredit-
institute den von ihnen bestellten Prü-
fer der Bundesbank und der BaFin
anzeigen, die BaFin kann die Bestel-
lung eines anderen Prüfers verlangen,
wenn dies zur Erreichung des Prü-
fungszwecks geboten ist. 

In jüngster Zeit passiert dies bei mit-
telständischen Prüfern öfters. Neuer-
dings wird uns berichtet, dass
Mitarbeiter der BaFin Finanzdienst-

leister dazu drängen, zu den Großen zu
wechseln. Die betroffenen mittelstän-
dischen Prüfer halten die Mängelvor-
würfe der BaFin nur für vorgeschoben.
Ganz real ist aber, dass nach dem Ein-
greifen der BaFin eine Big4-Gesell-
schaft als Prüfer tätig wurde. Dies nicht
zuletzt auch deswegen, weil der Man-
dant keinen Konflikt mit der BaFin
haben möchte.

Wenn es also in Deutschland ein
Bankenprüferduo gibt, dann wird sich
die BaFin die Frage gefallen lassen müs-
sen, welchen Beitrag sie zu dem Ban-
kenprüfer-Duopol geleistet hat?

Die Bankenaufsicht bedient sich
auch bei Sonderprüfungen der Wirt-
schaftsprüfer. Dabei handelt es sich im
Wesentlichen um die Dienste von
Big4-Gesellschaften. Eine solche Sys-
temprüfung fand 2007 bei der WestLB
(BaFin, Jahresbericht 2007, 129) statt.
Nachdem die BaFin Informationen
über signifikante Verluste im Eigen-
handel der WestLB erhalten hatte,
wurde eine Sonderprüfung angeord-
net, die die Ordnungsmäßigkeit der
Handelsgeschäfte bei der WestLB AG
überprüfen sollte. Die von der beauf-
tragten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft KPMG durchgeführte, über 2
Mio. € teure Sonderprüfung ergab, dass
schwerwiegende Gesetzes- und Sat-
zungsverstöße im Verantwortungsbe-
reich des Vorstandes vorlagen. Warum
berichtete nicht schon der Abschluss-
prüfer im Prüfungsbericht darüber an
die BaFin?

Regelmäßige Deckungsprüfungen
bei Realkreditinstituten werden durch
das PfandBG vorgeschrieben. Im Jahr
2007 wurden 30 solcher Deckungsprü-
fungen vorgenommen, davon 18 durch
externe Prüfer und 12 durch Mitarbei-
ter der BaFin (BaFin, Jahresbericht
2007, 130). BaFin und Regierung
waren von den geprüften Deckungs-
werten in der HRE scheinbar nicht be-
sonders überzeugt, weswegen in-
zwischen fast 150 Mrd. € „Deckungs-
gewährleistungen“ ausgesprochen wer-
den mussten. 

Die Auswertung zeigt: Bei der BaFin
werden Aufträge primär an Big4-Ge-

sellschaften vergeben. Mit den seit vie-
len Jahren bestehenden sehr Big4-lasti-
gen Auftragsvergaben unterstützt die
BaFin auch den Konzentrationsprozess
in der Wirtschaftsprüfung seit Jahren
massiv in Richtung Duopol. Hier
würde der BaFin eine Grünbuchschu-
lung bestimmt gut tun. Eine Auswer-
tung der Auftragsvergaben aus den
letzten Jahren belegte unsere Vermu-
tung. 2005 hat allein PwC 50% der §
44-KWG-Prüfungsaufträge erhalten.
Auch die Einschaltung der Rechtsauf-
sicht durch wp.net brachte keine signi-
fikante Änderung bei den Auftrags-
vergaben. Nur wenig lukrative Auf-
träge, wie Deckungsprüfungen bei
Pfandbriefbanken, sind an einige
kleine Prüfer gegeben worden. Die lu-
krativen Aufträge (§ 44 KWG) oder
Sonderprüfungen landeten fast immer
bei den Big4. Qualifikation als Aus-
wahlkriterium kann es angesichts der
Verwerfungen in der Bankenprüfer-
landschaft nicht gewesen sein.

Warum wurden der Mittelstand und
die Kleinpraxen nicht erkennbar mit
Aufträgen bedacht? Der Rechnungs-
hof liefert dazu möglicherweise eine
Erklärung. „Wir haben zahlreiche Be-
schaffungsvorgänge geprüft und haben
zum Teil erhebliche Verstöße gegen
haushaltsvergaberechtliche Vorschrif-
ten festgestellt“, heißt es in einem Prüf-
bericht, aus dem das Handelsblatt am
19.11.2009 zitiert. Liegt darin viel-
leicht der Grund, warum uns die BaFin
für die Jahre 2008 und 2009 die Aus-
kunft über ihre Auftragsvergaben ver-
weigert? Ob der Rechnungshof auch
die sogenannte freihändige Vergabe
von Prüfungsaufträgen bislang mit
überprüfte, schreibt das Handelsblatt
am 24.11.2009 nicht, sagt jedoch: Bei
der Auftragsvergabe herrscht kein
Wettbewerb, der nach der reinen Lehre
der Marktwirtschaft für Qualität sor-
gen könnte35.
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Auch die zuletzt für 2007 erhaltene
Auswertung über die von der BaFin er-
teilten WP-Aufträge lässt kaum eine Än-
derung in der Vergabepolitik erkennen.
Während 12 Aufträge an die Kleinen nur
einen Umsatz von rd. T€ 319 ergaben
(Durchschnitt T€ 26), erreichen die
Big4-Prüfer im Schnitt T€ 90 pro Prü-
fung. Ob die besondere Hinwendung bei
den Auftragsvergaben etwas mit gutem
Networking der Big4 zu tun hat, dazu
machte die BaFin keine Aussage. Das
ManagerMagazin 12/2007, S. 111, be-
merkte zu dieser Frage: „KPMG-Ban-
kenvorstand Wohlmannstetter wird ein
enges Vertrauensverhältnis zu BaFin
Chef Sanio nachgesagt“. Ob deswegen
auch das mehrere Millionen starke Son-
derprüfungsmandat West-LB 2007 an
die KPMG ging? Seine IKB-Testate wer-
den inzwischen von der WP-Berufsauf-
sicht überprüft, sagte die Kammer vor
dem Verwaltungsgericht Berlin. Der
KPMG-Prüfer hat für den Herbst 2010
seinen Abschied aus der KPMG und sein
Einstieg bei Barclay verkündet. 

Problematisch sind die sog. freihän-
digen Vergaben von Sonderprüfungen,
weil diese nicht überprüfbar sind. Der
Bundesrechnungshof ist aufgefordert,
die Auftragsvergaben der BaFin lau-
fend zu überprüfen.

Die Abhängigkeit von einigen Big4-
Prüfern belegt die alte Weisheit: Wo
kein Wettbewerb existiert, leidet auch
die Qualität. Warum hat die BaFin ihre
Weisungsbefugnis gegenüber den Big2-
Bankenprüfern bislang nicht genutzt?

Deutliche Differenzen gab es bei der
HRE 2007, als BaFin und KPMG un-
terschiedliche Auffassungen über die Li-
quiditätskrise bei der HRE hatten35. Die
BaFin konnte sich als Oberaufsicht
nicht durchsetzten. Die KPMG tes-
tierte den Abschluss 2007 ohne einen
Hinweis auf die Unternehmensgefähr-
dung. Die BaFin forderte von der HRE

täglichen Kassensturz, mit Going Con-
cern hätte dies nichts zu tun, erläutert
uns die BaFin. Auch das Prüfungs-
hemmnis des Prüfers führte zu keiner
Einschränkung.

Gegen eine transparente Offenle-
gung der Auftragsvergaben 2008 und
2009 sperrt sich die BaFin immer noch
und immer wieder. Derweil müsste die
BaFin selbst Interesse daran haben, so-
viel Transparenz wie möglich zu schaf-
fen, um ihren lädierten Ruf wieder
aufzubessern. Die BaFin hat bei der
Bankenaufsicht eine Bringschuld.

55. Lehre und Wissenschaft –
auch eine Außenstelle der Big4

Die „Besetzung“ der betriebswirt-
schaftlichen Lehrstühle in Deutsch-
land durch Big4-Mitarbeiter zeigt die
Grafik auf S. 83:36. Die BWL-Unipro-
fessoren nehmen eine ganz wichtige ge-
sellschaftliche Funktion ein: Kritische
Dissertationen oder sonstige kritische
universitäre Veröffentlichungen könn-
ten Big4-Prüfer in eine kritische Lage
bringen. Das Ausbleiben universitärer

Kritik über die  erkennbaren Schlecht-
testate führt dazu, die Unabhängigkeit
von Wissenschaft und Lehre in Frage
zu stellen. 

Die Professoren können auch aktiv
zum Wohle der Big4 beitragen: Inter-
pretation prüferischer Regeln: Es er-
staunt schon, dass ein Steuerrechts-
professor den Ernst & Young Due Dilli-
gence Bericht über die HGAA interpre-
tiert. Für seine Auslegung kann man
ihm keinen Vorwurf machen, er wird die
Prüferregeln nicht gekannt haben. Der
Münchner Professor bewertete die Täu-
schungsmanöver gegenüber Ernst &
Young bei der HGAA Due Diligence
wie folgt (Ordner wurden ausgetauscht,
die Daten waren unsortiert und unge-
ordnet): „Wer die Formulierungen der
Wirtschaftsprüfer kennt, und die muss
jeder Verwaltungsrat und jeder Vorstand
kennen, der weiß, dass eine Formulierung
wie sie hier wörtlich heißt „nur eine einge-
schränkte Zuverlässigkeit“, also den Sach-
verhalten zuzusprechen, der weiß, dass
das eine schrillende Alarmglocke ist37...“. 
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Abb. 042: Deloitte Chef Prof. Plendl und sein Prof. Vater: Prof. Ballwieser prämiert, Deloitte zahlt



Diese Äußerungen stellen den IDW
Prüfungsstandard 450 auf den Kopf.
Nicht der Leser muss die WP-Formu-
lierungen kennen, sondern der Ab-
schlussprüfer muss Formulierungen
verwenden, die der Leser verstehen
kann. Wahrscheinlich hätten die Ver-
waltungsräte auch mit der Professoren-
Interpretation wenig anfangen können.
„Si tacuisses, philosophus mansisses“
möchte man dazu sagen. 

Wenn die eingeschränkte Zuverläs-
sigkeit so schlimm war, wie professoral
geschildert, dann hätte Ernst & Young
den Due Dilligence Auftrag gar nicht
zu Ende führen dürfen. Der Prüfer
hatte ein Prüfungshemmnis. Wenn der
Prüfer feststellt, dass er betrogen wer-
den soll oder wird (Austausch der Un-
terlagen ist Betrug), dann muss der
Prüfer die Arbeit beenden und das
Mandat kündigen. Zu einem verlässli-
chen Prüfungsergebnis kann der Prüfer

nicht mehr kommen, er ist befangen.
Die Professoren an den BWL-Fakul-

täten sollten darüber forschen, wie man
die Wirtschaftsprüfung besser machen
kann. Beispielsweise:
► Soll es ein Aktienamt geben? 
► Muss die Beratung von der Prü-

fung getrennt werden?
► Soll der Prüfer auch das Ge-

schäftsmodell überprüfen?
► Sollen Joint Audits vorgeschrieben

werden? 
► Womit müssen die WP-Gesell-

schaften ihre angestellten Prüfer
ausstatten, damit sie ihr Amt unab-
hängig und gewissenhaft ausüben
können, damit die Öffentlichkeit
Vertrauen in die Prüferurteile ge-
winnen kann?

► Wie wirken sich Rotation, die Tren-
nung von Beratung und Prüfung
oder ein niedriges Honorar auf das
Testat aus?

Heute werden an den Lehrstühlen
Dissertationen von Big4-Mitarbei-
tern geschrieben, in denen steht, dass
die Beratungstätigkeit neben der Prü-
fung keinen schädlichen Einfluss auf
das Prüfungsurteil und die Berichts-
pflicht nimmt38. Stellen sich solche
BWL-Professoren nicht in den
Dienst der Big4? An allen maßgebli-
chen Unis sitzen die Big4 fest am Pro-
fessorentisch und finanzieren die
Lehre mit. Wie wichtig es ist, dass die
professorale Phalanx bei der Big4-
Stange bleibt, wurde im Kampf um
die Einführung der IFRS-Regeln in
Deutschlands Mittelstand deutlich.
Dank Widerstand aus dem unabhän-
gigen Professorenkreis (Küting,
Schildbach) wurde die Einführung
der IFRS-Regel im Mittelstand 2009
abgebrochen. 

Eine weitere wichtige Funktion der
Unibesetzung durch Big4-WPs ist der
hohe Personalbedarf. Dies liegt daran,
dass bei den großen Gesellschaften der
„humane Verschleiß“ sehr hoch ist.
Von 1000 Einstellungen sind nach vier
Jahren nicht selten nur noch 200 Mit-
arbeiter im Unternehmen. Der Big4-
Professor kann die Lösung für das
permanente Human-Ressource-Pro-

blem an der Quelle angehen. 
Eine Steigerung in der Uni-Liebe der

Big4 stammt aus dem Frühjahr 2010.
Die Big4 planen ihren eigenen Prüfer-
nachwuchs über Masterlehrgänge an
ausgesuchten Unis zu qualifizieren. Die
Bachelor-Absolventen erfüllen die
Qualitätsanforderungen nicht:„   …mit
dem Bachelor ist die Qualifikation der
Bewerber deutlich heterogener gewor-
den. Das von uns mit Hochschulleh-
rern entwickelte Programm bietet
unserem Nachwuchs eine strukturierte,
praxisorientierte und zukunftsweisende
Ausbildung“, so wird der Personalvor-
stand von PricewaterhouseCoopers in
der Presse  zitiert. 

Außerdem ist man sich sicher, dass
dieser Weg eine deutlich höhere Er-
folgsquote haben wird. Die Nähe zu
den Professoren dürfte auch bei der
WP-Examensabnahme nicht hinder-
lich sein. 
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Abb. 42: Unis tanzen um das goldene „Big4-Kalb“. Detaillierte Einzeldarstellung, wp-net.com/presse



66. International Accounting
Standard Board (IASB) –

der europäische Standardsetter
aus dem Alumninetzwerk der Big4-

Der Einfluss des Internationalen
Gremiums auf Europas Richtlinienge-
ber ist deutlich zu spüren. Der geistige
Vater der IFRS, der IASB-Board, ist
auch die Heimat der Big4. Der privat-
rechtlich organisierte IASB ist der He-
rausgeber der IFRS. 

Für die Börsenunternehmen gibt es
seit 2005 zu den IFRS keine Alternative
mehr, IFRS ist Pflicht. Das IFRS-Erstel-
ler-Gremium – der IASB - verfügt über
eine enorme, jedoch keine demokratisch
legitimierte Machtfülle. Die von ihm er-
stellten Standards sind das Zugpferd der
internationalen Harmonisierung der
Rechnungslegung. Weltweit erlauben
oder fordern bereits 117 Länder die
IFRS-Rechnungslegung. 

Das IASB veranstaltet Anhörungen
und verabschiedet die IFRS. Die EU führt
dann das Indorsementverfahren durch, die
IFRS werden verbindlich, sobald sie im
Amtsblatt veröffentlicht wurden.

Das IASB ist auch das Ergebnis der
Delegation demokratischer Rechte auf
private Einrichtungen und deswegen
als eine demokratieferne Einrichtung in

der Kritik, seine Legitimation wird an-
gezweifelt. Dies hindert den IASB aber
nicht, trotzdem weiter Rechnungsle-
gungsvorschriften – IFRS – aufzustellen
und von der EU freigeben zu lassen. Bis-
lang ist keine Verringerung des Demokra-
tiedefizits feststellbar. Das IASB versucht
in jüngster Zeit mit Transparenz dem öf-
fentlichen Misstrauen zu begegnen.

Das 12 kopfige IFRIC (International
Financial Reporting Interpretations
Committee) ging aus dem 2001 umor-
ganisierten Standing Interpretations
Committee (SIC) hervor. Seine Aufgabe
ist es, aktuelle Rechungslegungsfragen zu
erörtern, die etwa durch eine unzurei-
chende Kommentierung der Standards
abweichend oder falsch behandelt werden. 

Die EFRAG (European Financial Re-
porting Advisory Group) hat die wichtige
Aufgabe, die EU-Kommission im Rah-
men des Endorsement-Prozesses zu bera-
ten. Die vom International Accounting
Standards Board (IASB) oder das Inter-
national Financial Reporting Interpreta-
tions Committee (IFRIC) verabschie-
deten Bilanzierungsregeln werden erst
durch die Übernahme seitens der EU-
Kommission verbindlich („Endorsement-
verfahren").

Eine vom IASB und vom IFRIC ver-
abschiedete Vorschrift wird zunächst
von der Technical Expert Group (TEG)
auf inhaltliche und fachliche Sachge-
rechtigkeit beurteilt und entsprechend
der EU-Kommission mitgeteilt. 

Die Interpretationen beziehen sich
einmal auf die IAS/IFRS (s. Internatio-
nal Accounting Standards), aber auch
auf das Framework. Sie beschäftigen sich
zum einen mit neuen, noch nicht in den
IAS/IFRS behandelten Sachverhalten
und zum anderen mit anstehenden Fra-
gen bei unbefriedigender Anwendungs-
praxis oder neu auftretenden Themen
bereits bestehender IAS/IFRS. Bei der
Ausarbeitung der Interpretationen er-
folgt eine enge Zusammenarbeit mit den
nationalen Komitees der Mitgliedsorga-
nisationen des IASCF (International
Accounting Standards Committee
Foundation). 

Der Board of Trustess besteht aus 19
Personen und ernennt und überwacht
die IASB-Mitglieder und organisiert
die Finanzierung. 

Die Big4 üben über das IASB die
Funktion des Schriftgelehrten der Bi-
lanzwirtschaft aus. Der internationale
Bilanzrat ist für die Big4 deswegen eine
extrem wichtige Größe. Deswegen fi-
nanzieren sie maßgeblich die IASB-
Organisationen.

In der altehrwürdigen Painter´s Hall
in London treffen sich regelmäßig die
Mitglieder – Hauptmerkmal: lichtes
Haar, weißer Schopf. Ihre Aufgabe: die
Erstellung von weltweiten Bilanzie-
rungsregeln. Vor dem Eintritt in den
Board waren die Mitglieder Spezialis-
ten für die Bewertung komplexer Fi-
nanzprodukte bei der Schweizer
Großbank UBS, wie Stephen Cooper.
Oder sie waren bei der französischen
Finanzaufsicht tätig, wie Philippe Dan-
jou, vorher Arthur Andersen. Viele
haben früher bei Big4-Gesellschaften
gearbeitet, wie Sir David Tweedy, der
aktuelle IASB-Chef sowie Robert P.
Garnett, Gilbert Gélar, Prabhakar Ka-
lavacherla oder wie das seit 1.6.2010
neue Mitglied, Frau Elke König. Heute
erstellen sie die Regeln für den Bilan-
zierungsstandard IFRS: 

„Ohne IFRS wäre die Finanzkrise
nicht möglich gewese“: schreibt Prof.
Sinn in seiner Krisenanalyse „Der Ka-
sino-Kapitalismus“39. Recht hat er:
Wer in der Bilanz Schulden abschreibt,
dem geht es real nicht besser.
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Abb. 44: Prof. Werner Sinn, ein IFRS Skeptiker

Big4 - Strippenzieher
in der Rechnungs-
legung

Abb. 043: Big4 ziehen die Strippen



77. Big4 – auch der Standardsetzer
zu Hause in Deutschland

Die vor 10 Jahren gestartete Indus-
trialisierung der Abschlussprüfung
brauchte Vorleistungen. Bereits in den
80er Jahren wurde in den angelsächsi-
schen Ländern die ständische Gebüh-
renordnung abgeschafft. In Deutsch-
land wurde 2007 die Möglichkeit einer
Gebührenverordnung aus dem Gesetz
gestrichen. Die Wirtschaftsprüfer än-
derten damit die Berufsethik. Aus dem
Notar der Wirtschaft wurde ein Entre-
preneur, ein auf Gewinnerzielung aus-
gerichtetes Unternehmen. 

Der Reichtum konnte nicht über
Prüferhonorare erzielt werden. Die
Prüfung war nur der Anker, um aus
dem Prüfungsauftrag lukrative Bera-
tungsaufträge an Land zu ziehen. Die
angelsächsischen Prüfer nutzten den
neuen wirtschaftlichen Freiraum, um
zu den Prüfungsaufträgen auch das
weite Land mit den lukrativen Bera-
tungsaufträgen zu besetzen. 85% Bera-
tungsgeschäft mit einem Prüfungs-
auftrag lässt die Herzen der Prüferka-
pitalisten höher schlagen. Einen Spit-
zenplatz im Beratungsquoten-Ranking
belegte 2009 die Ernst & Young mit
dem S-Dax-Unternehmen „Deutsches
Wohnen“ s, S, 36. 

Mit der Übernahme vieler deutscher
mittelständischer Prüfungsgesellschaf-
ten und die Entwicklung hin zu den
Big4 fasste dieser WP-Zivilisations-
bruch auch in Deutschland Fuß. Der
Gesetzgeber schrieb einst aus gutem
Grunde  ins Gesetz, dass der Wirt-
schaftsprüfer ein freier Beruf sein
müsse. Erkennen konnte man die Frei-
heit des WP-Berufes nur noch schwer. 

Rügemer hat die Big5/4 in seinem
Buch „Die Berater“ so beschrieben:
„Sie sind die Schriftgelehrten der Wirt-
schaft, denn sie fassen alles in Worte, was
geschrieben werden muss. Sie interpre-
tieren die hochkomplizierten Rechnungs-
legungsvorschriften, die sie selbst verfasst
haben und passen sie an die Anforderun-
gen der Unternehmensvorstände an40“.

Die ehemaligen Big4-Mitarbeiter im
IASB haben die Rechnungslegung an

die US-Regeln angepasst. Europa
blickte gläubig auf die neue Seite der
Rechnungslegung: Was ist das für eine
Zauberbilanzierung, bei der man auch
Schulden abschreiben darf ? Mit der
Standardsetzung haben die Big4 die  le-
gislative Gewalt übernommen. Die in-
ternationalen Rechnungslegungs- und
Prüfungsnormen (IFRS und ISA) ent-
springen seit 2000 dem „Think tank“
der Big441.

Im Vorfeld der IFRS-Einführung
2005 ging der von den Big4 hauptsäch-
lich finanzierte Verband „IDW“ auf
Werbetour, um dem noch widerspens-
tigen deutschen Mittelstand die IFRS
als fortschrittlich anzupreisen. Mit der
Hochglanzbroschüre „Internationali-
sierung der Rechnungslegung im Mit-
telstand“ und mit professoralem
Einsatz wurde versucht, die konserva-
tiven deutschen Bilanzbuchhalter zu
den IFRS zu bekehren. 

In Deutschland sollen künftig – so
steht es im Gesetz – die internationa-
len Prüfungsstandards aus dem Hause
der Big4 eingeführt werden. Dass diese
Regeln von der EU-Kommission auch
noch „endorsed“, also freigegeben wer-

den müssen, halten viele Beobachter
für eine reine Formalie. Das IDW hat
der EU bereits eine deutsche Überset-
zung der ISA aus dem Hause einer
Big4-Gesellschaft zukommen lassen,
die Big4 wollen vorzeitig die Anwen-
dung  übernehmen. Dazu hat das IDW
die Prüfungsstandards angepasst 42.

In Deutschland bestimmen die Big4
über den IDW-Standardrat „Haupt-

fachausschuss (HFA)“ die Prüfungs-
standards, die Prüfungshinweise, die
Rechnungslegungsstandards und die
Rechnungslegungshinweise sowie viele
weitere Standards des Wirtschaftsle-
bens, zum Beispiel die Bewertungsre-
geln bei Unternehmenskauf. 

Mit der Standardsetzung in der
Rechnungslegung und Prüfung haben
sich die Big4 in Staat und Gesellschaft
einen festen postdemokratischen Platz
gesichert. Inzwischen hat der bisherige
deutsche Standardsetzer in der Rech-
nungslegung, das DRSC, vor dem
IDW kapituliert und strebt einen Neu-
anfang mit besserer Finanzausstattung
an.
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Abb. 45: Altkanzler Schröder am 31.03.1999 auf dem Weg zu seinem Kabinettstisch.
Ob der Kanzler die 4. WPO-Novelle 2000 in seiner Aktenmappe hat?



88. Lobbying und Networking
Die vielen Skandale um die Jahrtau-

sendwende43 erforderten zur Existenz-
sicherung intensives politisches Net-
working, um nach der drohenden Ver-
schärfung der Regulierung den lukrati-
ven Platz am Beratungs- und
Prüfungsmarkt in der gewünschten
Form beibehalten zu können. Schließ-
lich hatte der ENRON-Fall seinen Prü-
fer und Berater Arther Andersen zu
Fall gebracht und zeigte als Drohge-
bärde erstmals Wirkung. Dazu drohte
die Untersagung der Bundleprüfungen,
d.h. der Mandant sollte seinem Ab-
schlussprüfer keine Beratungsaufträge
mehr geben dürfen.

In den USA treten sowohl die Big4
selbst, als auch ihr Verband, das Ameri-
can Institute of Certified Public Ac-
countants (AICPA), als Lobbyisten
stark in Erscheinung. Das AICPA re-
präsentiert 330.000 Einzelmitglieder,
verfügt über ein Budget von 140 Mio.
US $ und einen Mitarbeiterstab von
600 Angestellten. Es beschäftigt in sei-
nem Hauptsitz in Washington drei
hauptberufliche Lobbyisten. Die Prü-
fungskonzerne geben hohe Summen
für Lobbying aus. Das Center for Re-
sponsive Politics nennt für deutsche
Verhältnisse unvorstellbare Zahlen.
Über 108 Mio. $ steckten die Big4 von
1998 bis 2008 ins Lobbying44. Da die
Bilanzberichtigungen auch nach
ENRON weiter zugenommen hatten,
forderte die Öffentlich weitere und
wirksamere Maßnahmen; Ergebnis, die
amerikanischen Wirtschaftsprüfer
wehrten sich erfolgreich gegen das dro-
hende Verbot der Bundleprüfungen.
Durch das Gesetz (Sarbanes-Oxley Act
of 2002, SOX) wurde der 2008 aufge-
flogene Mrd.-Betrug des indischen Sa-
tyam nicht verhindert, der PwC als
prüferischen Versager entlarvte. Auch
der Madoff-Betrug blieb unentdeckt.
Das SOX war ein riesiges Arbeitsbe-
schaffungsprogramm für die amerika-

nischen Wirtschaftsprüfer und ent-
puppte sich nicht selten als Flop. Die
Erfolge dieser Lobbyarbeit kann man
inzwischen auch an den rasant gestie-
genen Umsatzzahlen erkennen. Ob-
wohl Big4-Gesellschaften im Zuge
dieser Trennungsdiskussionen ihre Be-
ratungsabteilungen verkauften, bauten
sie diese anschließend wieder neu auf.
Big zu sein wird inzwischen als Quali-
tätsmaßstab fehlinterpretiert. Früher
hat man solche Trusts zerschlagen, um
der Marktwirtschaft eine Chance zu
geben.

Gunnar Steck45 schildert in seiner
Abhandlung die Lobbying-Maßnah-
men und zitiert aus Briefen des frühe-
ren SEC Chefs Levitt, mit welchem
Druck seitens der Wirtschaftsprüfer
Reformvorhaben aufgehalten und ver-
hindert wurden. 

Nach dem Verschwinden von Arther
Andersen verlor die Drohgebärde mit
der Exit-Maßnahme gegen eine weitere
Big4-Gesellschaft an Wirkung. Jeder in
der Branche wusste, dass es eine weitere
Big4-Eliminierung nicht mehr geben
konnte. Die Anklage wurde aus dem
Strafkatalog verbannt, denn dieser
folgte die Auflösung. Die Öffentlich-
keit war deswegen nicht überrascht,
dass zum Beispiel der KPMG 2005
wegen steuerstrafrechtlicher Verfeh-
lungen eine Klageerhebung erspart
blieb. Man einigte sich auf eine Straf-
zahlung von 456 Mio. $ und ließ die
Klage fallen. Wenn man bedenkt, dass
solche gesellschaftsbezogenen Geld-
strafen letztendlich die Kunden wieder
zahlen, also auf das Honorar abgewälzt
werden, dann wirken solchen Strafen
extrem paradox.

Auch in Deutschland wird politi-
sches Networking intensiv betrieben
und politischer Druck ausgeübt, je-
doch nicht in der Öffentlichkeit. Auf-
grund ihrer Beratungs- und
Prüfungsaufträge für die öffentliche
Hand sind die Big4, allen voran die

PwC und KPMG in der Politik gut
vernetzt. Die Abhängigkeit öffentli-
cher Stellen von den Big2 (PwC und
KPMG) lässt sich nicht leugnen46.
PwC erzielt rund 15% seines 1,3 Mrd.
Umsatzes aus Steuermitteln. Bei der
BaFin sind PwC und KPMG die
Haus- und Hofprüfer.

Soweit in der Vergangenheit berufli-
che Gesetze, wie die Wirtschaftsprüfer-
ordnung, (WPO) betroffen waren,
hatte der Big4-dominierte Berufsstand
bis 2005 leichtes Spiel. Durch den bis
dahin einzigen Berufsverband IDW
wurden solche Wunsch-Gesetze, wie
die Einführung der Qualitätskontrolle
2000, als „Gesetz on demand
IDW/WPK“, in der Literatur bezeich-
net47, erfüllt. 

Seit wp.net mit im Wettbewerb um
die beste Gesetzeslösung mitredet, wird
das Lobbying wieder wichtiger. Es
käme in der deutschen Öffentlichkeit
jedoch nicht gut an, wenn bekannt
werden würde, dass das IDW und die
Big4-Gesellschaften Abgeordnete un-
ter Druck setzten, wie dies in den USA
geschah48. Trotzdem übte das IDW
nach Aussage der damaligen BMWi-
Referatsleitung über die Abgeordneten
auf den Gesetzgeber der 7. WPO-No-
velle massiven Druck aus, um die vor-
gesehene strengere Umsetzung der
EU-Vorgaben zur Sonderuntersuchung
(betraf i. W. die Big4) zu verhindern.
Das IDW hat sich schließlich durchge-
setzt und die Big4 hatten wieder einige
Jahre gewonnen, eine effektive Auf-
sicht über sich zu installieren. Wie
recht wp.net mit seiner Auffassung zur
7. WPO Novelle hatte, zeigte sich kurz
nach der Verabschiedung dieser  No-
velle. Zwar meldete Deutschland nach
Brüssel: Deutschland hat die Prüfer-
richtlinie umgesetzt. Jedoch kam im
Mai 2008 aus Brüssel eine Empfeh-
lung, die auch Deutschland in die
„Umsetzungsverlängerung“ schickte.
Das deutsche Sondermodell zur WP-
Aufsicht, die „Letztaufsicht“, ent-
puppte sich als nicht tragfähig und
muss deshalb abgeschafft werden. 
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Die wegen der gesetzgeberischen
Schlechtleistung notwendig gewor-
dene 8. WPO-Novelle ruht aktuell
wegen der zusätzlichen Änderungen
aufgrund des EU-Grünbuchs.

Ab 2007 wurde es für IDW und
WPK immer schwieriger, als einzige
Regierungsberatung bei Berufsgesetzen
zu fungieren. Seit 2005 mischt der von
den Big4 unabhängige WP-Verband
wp.net mit und zeigt immer deutlicher
Flagge gegen einseitig begünstigende
Gesetzesänderungen im Rahmen der
Berufsaufsicht. 

Im Gegensatz zur USA treten die
Big4 hierzulande nicht als großer Par-
teispender in Erscheinung. Der Bericht
des Bundestagspräsidenten weist weder
für 2009 noch für 2010 eine Spende
über 50.000 € einer Big4-Gesellschaft
aus. 

Warum von den Big4 in USA dage-
gen zig-Millionen in die Politik ge-
steckt werden und in Deutschland
nicht, verwundert auf den ersten Blick.
Es muss in Deutschland also andere
Wege des Lobbying geben. 

Statt nach dem Gießkannenprinzip
Millionen auf Parteien und Abgeord-
nete - ohne direkten  Erfolgsnachweis -
zu verteilen, kann man versuchen, di-
rekte Mandatierungen und Unterstüt-
zungen vorzunehmen. Erinnern wir
uns an das Uni-Unterstützungsprinzip.
Direktlobbying heißt dort die Strate-
gie: Die BWL-Lehrstühle werden di-
rekt über das Lehrbeauftragtenmodell
(Stiftungslehrstühle) unterstützt. Für
das politische Direktlobbying bedeutet
dies, dass man dort aktiv wird, wo man
direkt und mehr Einfluss auf Zielper-
sonen und Zielgruppen nehmen kann.
Ein weiterer großer Vorteil in Zeiten
der Transparenz ist, dass diese Strategie
nicht an die große Öffentlichkeit
dringt, außer es würde sich Wikileaks
dafür interessieren. 

Durch die Auftragsnehmereigen-
schaft sind diese jahrelang bestens mit

vielen Personen in den Regierungen
und den Ministerien vertraut. Ah-
nungslosen Politkern kann man einen
Kongress finanzieren. Auch im Bereich
der Private Public Partnership-Kon-
zepte sind die großen Prüfer „dick im
Geschäft“ (gewesen). Viele Privatisie-
rungen von öffentlichen Betrieben tra-
gen ihre Handschrift. Nebenwirkung:
Viele Privatisierungen sind nicht gut
für die Kommunen ausgegangen.

Jahrzehntelange Auftragsnehmer -
bei der Rechtsaufsicht Wirtschaftsmi-
nisterium  - sind sichere Türöffner: 

Die beiden Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften PwC + KPMG begutachten im
Auftrag der Bundesregierung einen
Großteil der Unternehmen, die staatli-
che Hilfen aus dem 480 Milliarden
Euro schweren Bankenrettungsfonds
oder aus dem mit 115 Milliarden Euro
dotierten Wirtschaftsfonds Deutschland
ergattern möchten, kritisierte die Wirt-
schaftswoche49.

Im Sommer 2009 sorgte die Be-
kanntgabe der Dauermandatierung der
PwC im Wirtschaftsministerium für
Aufregung und die Millionen Aufträge
der SOFFIN (Sonderfonds Finanz-
marktstabilisierung) an die Big4 schaf-
fen neben Einfluss in der hohen
Politik, auch zusätzlich noch hohe Ein-
nahmen. Statt Geld fürs Lobbying aus-
zugeben, wird man noch bezahlt. 

Je wichtiger die Einflussnahmen auf
Entscheidungen sind, desto weniger
darf darüber in der Öffentlichkeit be-
kannt werden. Besonders wenn es um
die Vernetzung mit Politik und Verbän-
den geht, zeigt man sich zugeknöpft.
Wir kommen zum Ergebnis: Die deut-
schen Big4 handhaben das Lobbying ge-
nauso gut, wie ihre amerikanischen
Kollegen, nur weniger transparent.

Die Netzwerkaktivitäten innerhalb
geschlossener Zirkel – in Verbänden
oder Vereinigungen  - waren erfolg-
reich.  Die Big4-beherrschte WPK
konnte jahrelang das demokratische
Wahlrecht verhindern. Seit über 10
Jahren können sich die Big4 in
Deutschland einer unabhängigen und
wirksamen Prüferaufsicht entziehen. 

Nun will Brüssel das Aufsichtsthema

selbst in die Hand nehmen. Das Grün-
buch der EU war noch nicht veröffent-
licht, da wetterte bereits PwC-Chef
Winkeljohann gegen Brüssel. „Die EU
will die Wirtschaftsprüfung gängeln“
schreibt ein FAZ-Journalist und lässt
den PwC-Chef zu Wort kommen.
„Manche Vorschläge sind geeignet, die
Qualität zu mindern“. 

Die EU-Vorschläge laufen für den
PwC-Chef in die falsche Richtung50. In
diesem Punkt muss man dem PWC-
Chef Recht allerdings geben. Denn die
EU-Vorschläge stützen das Big4-Ge-
schäftsmodell nicht annähernd so, wie
es der aktuelle Status tut.

Einflussreiche Personen und Grup-
pen in Politik und Wirtschaft unter-
stützen das Big4-Geschäftsmodell.
Einige Netzwerke konnten wir über
Google ausfindig machen.
► Seit 2003 sitzt der Niederlassungs-

leiter der KPMG Regensburg für
die CSU im bayerischen Parla-
ment. Nebenbei steht der KPMG-
WP für Niederbayern/Oberpfalz als
Chef der Vereinigung der bayeri-
schen Wirtschaft vor. 

► Das Pendant zur CSU-Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft ist im
übrigen Bundesgebiet der Wirt-
schaftsrat der CDU. Eine Plattform,
um in die Mitgestaltung der Wirt-
schafts- und Gesellschaftspolitik
im Sinne der Marktwirtschaft von
Ludwig Erhard einzugreifen, heißt
es in ihrer Satzung. Alles was in
Politik Rang und Namen hat, trifft
sich im Wirtschaftsrat. Im Bundes-
vorstand vertreten ist auch der
Aufsichtsrats-Chef von PwC, WP
Dickmann. Die New Yorker Sektion
dieser CDU-Plattform wird dann -
wie selbstverständlich - von einem
PwC Partner geleitet. Was Vertreter
von Oligopolisten für die Markt-
wirtschaft im Sinne von Ludwig Er-
hard leisten können, müsste
diskutiert werden.
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► Maßgebliche Abgeordnete kann
man als Referenten in den Dienst
nehmen. So verpflichtete 2009 die
KPMG den CDU-Berichterstatter im
BilMoG-Gesetzgebungsverfahren
als Referenten in der Vergütungs-
stufe 3 (ab 7.000 €) für ein Seminar
über BilMoG. 

► Manche Big4 sponsern Kongresse
für Abgeordnete.

► Deloitte hat das Beiratsmodell ent-
deckt. Vordenker und Wirtschafts-
experten beraten Deloitte auf dem
Weg in die Zukunft, schreibt der
Deloitte-Pressedienst zum Fa-
schingsauftakt am 11.11.2009 und
berichtet, dass Deloitte Dr. Ed-
mund Stoiber als Vorsitzender be-
rufen hat. Seine Stellungnahme zur
Berufung: 

"In meiner politischen Laufbahn habe
ich mich permanent mit wirtschaftspo-
litischen Innovationen beschäftigt.
Diesen Erfahrungsschatz teile ich
künftig gerne mit einem Unternehmen
wie Deloitte, das sich aktiv für den
Standort Deutschland einsetzt und für
die Wertediskussion in unserer Gesell-
schaft engagiert. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit im Beirat mit hoch-
karätigen Vordenkern und Wirt-
schaftsexperten“. 

Es verwundert nicht, dass Vor- und
Vorausdenker Stoiber die mittelständi-
sche Wirtschaftsprüfung mit seinen
Bürokratieabbauvorstellungen den
Garaus machen wird. 

► Der Big4-Verband IDW beschäf-
tigte den früheren Abteilungsleiter
im Justizministerium, der als Mi-
nisterialrat für die Handelsgesetze,
zuletzt für das BilMoG, zuständig
war, als Referenten z.B. über das
BilMoG. Zusätzlich veröffentlicht
dieser Regierungsbeamte zusam-
men mit dem IDW-Chef im IDW Ver-
lag einen BilMoG-Kommentar.
Auch mit Autorenverträgen lassen
sich Zahlungen einen legalen Cha-
rakter verleihen. 

► Als vielbeschäftigte Berater der
Regierung (SOFFIN, Bundesbahn,
Wirtschaftsministerium, Prüfung
von HERMES-Bürgschaften, Bera-
ter der Stromkonzerne bei erneuer-
baren Energien), wie es PwC und
KPMG pflegen, bekommen sie die
Tür zu den relevanten Ministerien
nicht nur kostenlos geöffnet. Sie
werden sogar fürs Erscheinen be-
zahlt.

► Natürlich ist der Big4-Verband
auch räumlich in der EU dabei.
Schräg gegenüber dem Brüsseler
Kommissions-Eingang, Rue de
Spa 2 in Brüssel, hat das IDW seine
EU-Adresse

99. Beisitzer-Netzwerk
an den Berufsgerichten 

Es kommen – Gott-sei-Dank- nur
selten WP-Fälle ans Strafgericht, wie
vor einigen Jahren im Fall Sachsenring.
Dem Ernst & Young Prüfer wurde vor-
geworfen, die fachlichen Regeln bei der

Prüfung von Forderungen nicht einge-
halten zu haben. Der Sachsenringvor-
stand hatte fingierte
Millionenforderungen an deutsche Au-
tomobil- hersteller gebucht bzw. um
ein Jahr vorfakturiert. Statt sich durch
Saldenbestätigungen von dem Bestand
dieser Forderungen zu vergewissern,
hatte der WP sich mit dem betrügeri-
schen Vorstand über die Werthaltigkeit
dieser Forderungen im Abschluss 1998
verständigt. Viele Gutachter kamen
zum Einsatz, die Richter kamen am
Ende der Verhandlung zu der Überzeu-
gung, dass der Prüfungseinsatz des WP
strafrechtlich nicht zu würdigen sei.
Der WP wurde freigesprochen. Die
Revision wurde vom BGH nicht ange-
nommen.

Die Aufarbeitung von strafrechtlich
relevanten Verfehlungen obliegt in
funktionierenden Demokratien unab-
hängigen Gerichten. Der Staatsanwalt
ermittelt und erhebt Anklage, das Ge-
richt entscheidet über die Zulassung
der Klage. 

Den Profirichtern werden im Prozess
Laien als Beisitzer, sog. Schöffen, zur
Seite gestellt. Diese Schöffengerichte
bestehen aus einem Berufsrichter als
Vorsitzendem und zwei Schöffen. Die
ehrenamtlichen Schöffen haben das
gleiche Stimmrecht wie der Richter51.
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Abb. 46: IDW in Brüssel, kurze Wege zum Binnenkommissar, Rue de Spa 2.



Man darf also unterstellen, dass es
nicht uninteressant ist, auch als Beisit-
zer aktiv an der strafrechtlichen Aufar-
beitung mitzuwirken. Berufsgericht-
liche Verfahren können vor Landge-
richten, dem Kammergericht Berlin
und dem BGH stattfinden. 

Aus welchen Organisationen oder
WP-Gesellschaften kommen die WP-
Laien-Richter, die vom WPK-Vorstand
ans Gericht gemeldet werden: 

Für den Bundesgerichtshof sind fünf
Beisitzer gemeldet. Zwei davon sind
Mitarbeiter aus dem Big4 (KPMG und
Ernst & Young), ein Kollege ist Chef
des genossenschaftlichen Prüfungsver-
bandes Halle, wobei dessen Vorstand
selbst wieder eine eigene WP-Gesell-
schaft (Dr. Kloppenburg und Partner)
hat. Ein vierter Beisitzer ist Partner
eines IDW Verwaltungsratsmitglieds
und das fünfte Mitglied ist ein vereidig-
ter Buchprüfer.

Zum Kammergericht Berlin wurden
acht Kammerangehörige vom Vor-
stand gemeldet. Auch hier zeigen sich
KPMG und Ernst & Young besonders
engagiert und stellen wieder je einen
Mitarbeiter dazu ab. Weitere Beisitzer
kommen von den großen deutschen
WP-Mittelständlern (BDO, Röver-
Brönner, Rödl, PKF Fasselt Schlage),
die restlichen zwei kommen aus kleine-
ren Praxen.

Beim Landgericht Berlin sind insge-
samt 11 Beisitzer tätig. Hier sind die
Big4 nur durch die KPMG vertreten.
Dafür scheint dieses Gremium eine
Außenstelle des IDW Verwaltungsrats
zu sein. Fünf weitere Beisitzer sind
selbst Verwaltungsratsmitglied oder
Partner bzw. Mitarbeiter von Verwal-
tungsratsmitgliedern. Der Vollständig-
keit halber sei erwähnt, dass wp.net in
den sechs Jahren seines Bestehens noch
nie vom WPK-Vorstand nach einem
Kandidaten gefragt wurde.

Die Kritik an den Wirtschaftsprü-
fern war nach den Bilanzskandalen um
2000 heftig. Täglich standen die Wirt-
schaftsprüfer mit Negativschlagzeilen
am Pranger. Solche Schlagzeilen pass-
ten nicht zum Saubermann-Image der
Wirtschaftsprüfer. Diese Schlagzeilen
verfehlten ihre Wirkung nicht.

Die Big4 ergriffen die Nachvornever-
teidigung und predigten die hohe
Schule der Qualitätskontrolle. Gleich-
zeitig schoben IDW/WPK beim Ge-
setzgeber die sog. 4. WPO Novelle mit
der Big4-Qualitätskontrolle an und lie-
ßen es vom Bundestag verabschieden.
Die Regierung verabschiedete 2003
den 10 Punkte-Katalog zur Stärkung
der Unternehmensintegrität und des
Anlegerschutzes.

Nur die Presseberichterstattung mit
immer mehr Details über den Siemens
Bestechungsskandal führte zur Aufklä-
rung und zu abschreckenden Maßnah-
men. Weitere Presseberichte wie 

► „„Verdienen am eigenen Unver-
mögen“ (FTD, 2007)

► „Augen zu und abgehakt (MM
2007)“,

► „Setzt den Wirtschaftsprüfern
Grenzen“ - oder – „Dem Kapital
zu Diensten“, Zeit 2008,

setzten die Betroffenen unter Druck.
Auch mit Beginn der Finanzkrise 2007
mussten die Bankenprüfer und die
WPK darauf achten, bei Berichten
über die Arbeit der Bankenprüfer von
der Presse nicht auf dem falschen Fuß
erwischt zu werden. 

„Und ewig schweigen die Wirt-
schaftsprüfer“ oder „und keiner prüft
die Wirtschaftsprüfer“, die 2010 vom
Handelsblatt kamen,

ließen die Wirtschaftsprüfer nach-
denklich werden.

Auch die Machenschaften mit den
Repo 105 von Lehman wurden be-
leuchtet, der Lehman-Abschlussprüfer
Ernst & Young stand massiv in der Kri-
tik. Die EU wurde aktiv und ließ über
die englische Prüferaufsicht die Prüfer-
mängel untersuchen.

Das Ergebnis war das Grünbuch zur
Abschlussprüfung. Weitreichende
Maßnahmen wurden angekündigt, um
die Abschlussprüfer zu zwingen, ihrer
Aufgabe künftig verantwortungsvoll,
dies bedeutet vor allem unabhängig,
nachzukommen.

Doch ganz überraschend stellte sich
die Presse auf die Seite der Big4-Ab-
schlussprüfung, statt auf die Seite des
Anlegerschutzes und der Steuerzahler.

Noch vor der Veröffentlichung des
Grünbuchs startete eine bislang bei-
spielslose Kampagne gegen die Pläne
des Binnenkommissars Michel Barnier.
Diese immer noch andauernde Stiche-
lei gegen Brüssel zeigte im weiteren
Verlauf immer mehr die Züge einer
Hetzjagd. Sollte die Presse dabei mit-
helfen, einen Tipp aus Brüssel umzu-
setzen? „Vernichtet das Grünbuch!“

Die Öffentlichkeit erwartete Aufklä-
rung über die Mängel der Bankenprü-
fer im Vorfeld der Finanzkrise. Warum
haben die Bankenprüfer uneinge-
schränkte Testate vergeben, obwohl die
strukturierten Produkte mangelhaft
transparent waren. Diese Frage wurde
von keinem Journalisten gestellt. 

Warum wurden die Aussagen der
Big4 und ihres Verbandes häufig kritik-
los hingenommen. Aus den Worten des
IDW-Chefs Naumann in der SZ52 hört
sich dies folgendermaßen an: „Die
Wirtschaftsprüfer fürchten in der Krise
Bilanztricks der Unternehmen“. Vor
allem wird das IDW nicht müde, der
Welt zu erklären, dass die Adressaten
eine Lücke haben, eine „Erwartungslü-
cke“ und dass im Übrigen die Vor-
stände die Verantwortung für einen
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Pressefreiheit
ist auch eine Pflicht!
Denn verlässliche
Testate wird es nur
durch Öffentlichkeit
geben können.

Big4 bei Gerichten
überproportional
vertreten



richtigen Jahresabschluss und Lagebe-
richt tragen. Diese Sicht ist gefährlich,
denn konsequent zu Ende gedacht,
würde diese Sicht das Ende der Ab-
schlussprüfung bedeuten. Die Vor-
stände tragen bei der Bilanzfälschung
aber nicht die Verantwortung, sondern
sie sind die Täter, auch wenn Lehman-
Chef Fuld die Repo-105-Bilanztricks
nicht gekannt haben will. Die Verant-
wortung tragen jene Kreise, die nicht
verhindert haben, dass aus Bilanztrick-
sereien Bilanz- oder Berichtsfälschun-
gen wurden.

Als nicht hinnehmbar müssen Voka-
beln aus dem Atomkrieg gerügt wer-
den, wie „regulatorischer Overkill“ in
der Wirtschaftsprüfung (NZZ vom
19.2.2011). Auch offensichtlich falsche
Aussagen, wie die einer Clifford
Chance Partnerin: „Abschlussprüfer
sind nur Spieler an der Peripherie“ in
der Börsen-Zeitung vom 15.4.2011,
sollten von der Presse kritisch über-
prüft werden, bevor daraus eine Schlag-
zeile wird.

In einer funktionierenden Demokra-
tie ist die freie Berichterstattung die
vierte Gewalt im Staat. Deswegen steht
der investigative Journalismus groß im
Kurs, wie ihn die SZ-Journalisten Hans
Leyendecker oder Klaus Ott seit Jahren
erfolgreich ausüben. Nicht der Journa-
lismus schützt die Demokratie, son-
dern die Angst vor der Bericht-
erstattung. 

Wo verbirgt sich der investigative
Journalismus der Finanzkrise?

Volltestate trotz Prüfungshemmnis,
wie ist dies möglich? 

Unwissende Aufsichtsräte, obwohl
der Abschlussprüfer sie ausführlich auf
die Risiken der Vorstandstätigkeit im
Prüfungsbericht unterrichten muss.

Abschlussprüfung trotz Pflichtenkolli-
sion bei Deutscher Bank und IKB 2007.

Wäre bereits 2005 nur ein Banken-
abschluss mit Giftmüllpapieren einge-
schränkt worden, hätten die Müll-
produkte frühzeitig beseitigt werden
können, eine Existenzgefährdung wäre
zu verhindern gewesen. 

Mit dem Strafmaß von drei Jahren
dokumentiert der Gesetzgeber, dass fal-
sche Berichterstattung kein Kavaliers-
delikt ist. Schließlich soll und kann mit
korrekter Rechnungslegung eine Fi-
nanzkrise oder auch nur eine  Unter-
nehmenskrise verhindert werden.

Stimmt es, dass Big4-Mitarbeiter in
den Redaktionen der Zeitungen arbei-
ten oder als Beiräte mitwirken? Neh-
men Sie damit Einfluss auf eine
objektive Berichterstattung?

Wir laden die freie Presse herzlich
ein, sich mit dem WP Magazin 2011
über die Schieflagen der Bankenprü-
fung zu informieren und stehen Ihnen
für Gespräche persönlich zur Verfü-
gung. Die nächste Krise rollt schon an!

Die Beobachtung der Wirtschaf-
tungsprüfung in den letzten 10 Jahren
macht eines ganz deutlich. Ohne Wett-
bewerb funktioniert weder Politik,
noch Wirtschaft. Wettbewerb beruht
auf keinem Naturgesetz, sondern muss
durch Rahmenbedingungen erst er-
möglicht werden. Es ist ein Zeichen für
einen schwachen Staat, wenn er nicht
den nötigen juristischen Sachverstand
mobilisieren kann, um den multinatio-
nalen Gesellschaften gewachsen zu sein.
Ein Staat, der, was im Vertrag steht,
nicht durchzusetzen vermag, sollte die

Finger von der Privatisierung lassen.
Privatisierung verlangt nicht weniger,
sondern mehr Regulierung53. 

Deswegen sind Transparenz und
Umbau auch die wichtigsten Aufgaben
für die Wirtschaftsprüfung der nächs-
ten Jahre, um wieder herzustellen, was
1931 gewollt und gut war. Die Privati-
sierung der juristischen Aufarbeitung
von Testatsmängeln in der Wirtschafts-
prüferkammer hat sich nicht bewährt.
Die Begründung des Gesetzgebers zur
7. WPO-Novelle: „Die WPK kann
schneller Verstöße ahnden, als der
Staatsanwalt“, hat sich ins Gegenteil
verkehrt. Trotz verstärkter Ermitt-
lungsmöglichkeitenen wartet die Öf-
fentlichkeit noch immer auf die
Ergebnisse der juristischen Aufarbei-
tungen der Skandalbanken und ihrer
Skandaltestate. Nach über drei Jahren
ist noch kein Fall zu Ende bearbeitet.
Die ist der Skandal nach dem Skandal. 

EU-Kommissar Michel Barnier
scheint die Wettbewerbssirenen gehört
zu haben und kommt mit der richtigen
Analyse aus der Deckung: Während die
großen Prüfungsgesellschaften ihre Ver-
waltungs- und Entscheidungsstrukturen
auf europäischer Ebene weiter zentrali-
siert haben, arbeitet ihre Aufsicht weiter-
hin auf nationaler Ebene. Es ist Zeit, die
Diskussion für die Stärkung der Aufsicht
von Prüfungsgesellschaften auf europäi-
scher Ebene einzuleiten54.

Mit Demokratie westlicher Prägung ist
es unvereinbar, dass sich private Vereine
zum Zentralkomitee für Rechnungsle-
gung und Prüfung aufschwingen und die
Regierungen Europas diese Anmaßun-
gen nicht in die Schranken weisen, son-
dern dadurch unterstützen, dass sie
ihnen „Gesetze on demand“ schreiben.
Der Vertrag über die Europäische
Union verpflichtet in Artikel 6 und 7
die Mitgliedstaaten zur Demokratie.
Mit gelebter Demokratie sind auch die
Wege zu den IDW-Prüfungsstandards
oder zu den internationalen Prüfungs-
standards nicht vereinbar, jedenfalls
nicht nach dem Demokratiemuster des
EU-Vertrags.
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Drei Jahre Gefängnis
HGB droht bei fal-
schen Testaten und
Berichterstattung mit
drakonischen Strafen 

Die Ohnmacht
Juristen

Wirtschaftsprüfer
verhindern Finanzkri-
sen, wenn sie Testate
einschränken!



Die Wirtschaftsprüferkammer hat
nach den europäischen Spielregeln nur
dann eine Zukunft, wenn eine demo-
kratische Kammerkultur Einzug hält.
Dies erfordert eine stärkere Beteiligung
aller Kammermitglieder. Die Kultur
der Freiheit nach Udo Di Fabio55, nach
den Vorgaben des Grundgesetzes,
spricht für die Notwendigkeit eines
Wettbewerbs, dies aber unter Einhal-
tung der europäischen Rahmenbedin-
gungen und nicht unter dem Diktat
der Global Player. Die überkommene
Bevormundung darf nicht abgelöst
werden von privatrechtlichen, ebenso
postdemokratischen Strukturen. Des-
wegen braucht es für die Waffengleich-
heit eine europäische Aufsicht über die
großen Weltenprüfer, wenn man nicht
will, dass sie den Anti-Trustgesetzen
zum Opfer fallen müssen.

Die vorliegende Untersuchung hat
aber gezeigt, dass die staatlichen Ein-
richtungen sich sehr schwer tun, sich
auf diese demokratische Entwicklung
einzulassen. Staatliche Einrichtungen,
wie die BaFin und halbstaatliche Ein-
richtungen wie die APAK, müssen den
Glockenschlag der kulturellen Wende
erst noch hören. „Freiheit unterschei-
det sich von Willkür durch seine
Schranken. Die Verfassung garantiert
deshalb nicht Freiheiten, sondern Frei-
heitsrechte“56. 

□

Ernst Büchele, Michael Gschrei
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